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Tagesordnungspunkt 1: 

a) Entwurf eines Gesetzes zur Feststellung 

des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 

2021 (Haushaltsgesetz 2021 - HG 2021 -) 

Gesetzentwurf der Landesregierung - 

Drs. 18/7175 neu 

b) Mittelfristige Planung des Landes Nieder-

sachsen 2020 - 2024 

Unterrichtung durch die Landesregierung - 

Drs. 18/7330 

Zu a) erste Beratung: 83. Plenarsitzung am 

15.09.2020 

federführend: AfHuF;  

mitberatend: ständige Ausschüsse 

Zu b) gemäß § 62 Abs. 1 GO LT überwiesen am 

09.09.2020 

federführend: AfHuF;  

mitberatend: ständige Ausschüsse 

 

Beratung des Entwurfs des Haushaltsplans 

für das Haushaltsjahr 2021 

Einzelplan 07 - Kultusministerium 

Einzelplan 20 - Hochbauten 

 

Einbringung 

Minister Tonne (MK): Zum dritten Mal nun darf 

ich Ihnen hier im Ausschuss den Entwurf eines 

Jahreshaushaltsplans für das Kultusministerium 

vorstellen. Zum ersten Mal allerdings stehen die 

Haushaltsberatungen ganz unter dem Eindruck 

der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen für 

den Bildungsbereich. 

Zum 16. März dieses Jahres mussten wir den 

Präsenzunterricht an den Schulen einstellen und 

die Kindertagesstätten schließen, um die Ausbrei-

tung des Virus einzuschränken. Dies war eine 

beispiellose Entscheidung, die notwendig war, die 

uns aber nicht leichtgefallen ist. Seither sind erst 

rund sechs Monate vergangen, gleichwohl ist in 

dieser Zeit sehr viel geschehen. Nach dem suk-

zessiven Wiederanfahren des Schulbetriebs und 

der immer weiter gefassten Notbetreuung gerade 

in den Kindertageseinrichtungen, fahren wir jetzt 

das Szenario „Eingeschränkter Regelbetrieb“. Ich 

hoffe sehr, dass die Verantwortungsbereitschaft 

und die Disziplin von uns allen ausreichend sind, 

um eine „zweite Welle“ und damit mögliche er-

neute flächendeckende Schulschließungen zu 

verhindern. Den Präsenzunterricht für alle Schüle-

rinnen und Schüler aufrechtzuerhalten - das ist 

unser erklärtes Ziel. Es ist ein großes und schwe-

res Ziel! Darauf haben wir uns Anfang der Woche 

auch im Gespräch mit der Bundeskanzlerin und 

den Kultusministerinnen und Kultusministern der 

Länder verständigt. 

Wo stehen wir gegenwärtig? Der Start in den ein-

geschränkten Regelbetrieb ist geglückt. Der 

Rahmenhygieneplan wird gut ausgefüllt und wird 

auch seitens der Kitas und Schulen als gut be-

wertet. Gestern bekamen wir eine Zahl auf den 

Tisch, die als Bestätigung dienen kann: Von den 

Lehrkräften, die zur Risikogruppe gehören, sind 

lediglich 2,7 % im Homeoffice. Das ist eine sehr 

niedrige Zahl. Insgesamt kommen wir auf 4,2 %, 

unter Berücksichtigung derer, die eine Schwerst-

behinderung haben, und unter Berücksichtigung 

von schwangeren Kolleginnen. 

Momentan müssen wir feststellen, dass die Ein-

träge des Virus in Kitas und Schulen im Wesentli-

chen über Freizeitangebote wie Sportangebote 

entstehen. Der aktuelle Stand: Wir haben in 16 

Kindertageseinrichtungen Teilschließungen, ein-

zelne Gruppen können dort nicht betreut werden. 

Drei Einrichtungen sind vollständig geschlossen. 

Nach drei Schulschließungen in der vergangenen 

Woche haben wir an dem heutigen Tag zwei 

Schulschließungen. Etwas über 100 Schulen ha-

ben Einschränkungen. Davon werden über 20 am 

nächsten Montag wieder zum uneingeschränkten 

Betrieb zurückkehren können. Davon ist etwa ein 

Drittel lediglich mit einer Klasse betroffen. 

Auch der Wechsel in das Distanzlernen hat offen-

sichtlich gut geklappt. Auf dieser Basis ist kein 

Szenarienwechsel angedacht. Die weit überwie-

gende Anzahl der Schülerinnen und Schüler und 

auch die Kita-Kinder gehen ganz normal im Re-

gelbetrieb in Schule bzw. Kita. Damit dieser Zu-

stand erhalten werden kann, werden wir uns wei-

terhin anstrengen müssen, die Disziplin, die in 

den Schulen und Kitas zu sehen ist, gesamtge-

sellschaftlich aufrechtzuerhalten. Dementspre-

chend werden wir in den nächsten Wochen den 

Schwerpunkt darauf setzen, entsprechende Hin-

weise zum Lüften - Stichwort: 20-5-20 - zu geben. 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/07001-07500/18-07175.pdf
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Corona hat massive Auswirkungen auf unsere 

Gesellschaft, auf unsere Wirtschaft und daher 

auch auf unsere Staatsfinanzen. Hiervon ist na-

türlich auch der Haushalt des Kultusministeriums 

nicht ausgenommen. Gleichwohl ist der Haushalt 

2021 kein „Corona-Krisen-Haushalt“. Vielmehr ist 

er ein Spiegelbild der engagierten und erfolgrei-

chen Bildungspolitik dieser Landesregierung. 

Die notwendigen, pandemiebedingten Maßnah-

men finden sich nicht im Haushaltsplanentwurf 

2021 wieder, sondern wurden bereits in den bei-

den Nachträgen bzw. im Haushaltsvollzug 2020 

abgebildet. 

Daher möchte ich zunächst auf diese Sofortmaß-

nahmen eingehen. 

 

Erster Nachtragshaushalt 2020 

Sofortausstattungsprogramm 

Mit dem Ersten Nachtragshaushalt 2020 haben 

wir den DigitalPakt Schule um das sogenannte 

Sofortausstattungsprogramm für digitale Endgerä-

te erweitert. Der Bund stellt hierfür 500 Millionen 

Euro zur Verfügung, um Schulen mit Tablets aus-

zustatten und somit Schülerinnen und Schüler mit 

einem entsprechenden Bedarf in die Lage zu ver-

setzten, digitale Angebote für das Lernen zuhau-

se nutzen zu können. Auf das Land Niedersach-

sen entfallen hiervon rund 47 Millionen Euro. Die 

notwendige zehnprozentige Kofinanzierung von 

4,8 Millionen Euro trägt das Land. Die Kommunen 

als Schulträger haben wir hier nicht belastet. Die 

Antragsfrist endete am 30. August 2020. Nahezu 

sämtliche Schulträger haben Fördermittel bean-

tragt, sodass nun bereits 98 % der Fördermittel 

gebunden sind. 

 

LernRäume 

Für das Projekt LernRäume sind für Betreuungs-

maßnahmen in den Ferienzeiten 2020 und dar-

über hinaus insgesamt 3,5 Millionen Euro vorge-

sehen. Die hierüber finanzierten Maßnahmen 

dienen einerseits der Entlastung der Eltern, die 

während des gesellschaftlichen und wirtschaftli-

chen Lockdowns ihre Kinder selbst betreuen 

mussten und dadurch ihren Jahresurlaub bereits 

weitestgehend aufgebraucht haben. Und sie die-

nen andererseits natürlich der Förderung und Un-

terstützung der Kinder und Jugendlichen, die der 

Lockdown in Teilen hart getroffen hat. Mit Stand 

vom 22. September 2020 wurden bereits rund 

1,02 Millionen Euro an die Anbieter ausgezahlt. 

Durch die Verlängerung dieser Maßnahme auf die 

Herbstferien wollen wir diese erfolgreiche Arbeit 

gemeinsam mit den evangelischen Landeskir-

chen, katholischen Diözesen, Volkshochschulen 

und überörtlichen Bildungsträgern fortsetzen.  

 

Zweiter Nachtragshaushalt 2020 

Kosten für Netzwerkadministration 

Aufgrund des verstärkten Einsatzes von digitalen 

Endgeräten aus dem Sofortausstattungspro-

gramm des Bundes steigen auch die Administra-

torenkosten der kommunalen Schulträger. Im 

Zweiten Nachtragshaushalt erhalten diese daher 

11 Millionen Euro zusätzlich zur Finanzierung 

dieser Aufgabe. 

 

Stornokosten an öffentlichen Schulen 

Bereits vor Einstellung des Präsenzunterrichts an 

Schulen stellte sich uns die Frage, wie mit Klas-

senfahrten umzugehen sei. Sehr bald war klar, 

dass es im 2. Schulhalbjahr 2019/2020 keine 

Klassenfahrten geben kann, gleich, ob ins Inland 

oder ins Ausland. Die Verträge über Klassenfahr-

ten werden gemäß § 113 Abs. 4 Satz 2 NSchG 

durch die Schulen im Namen des Landes Nieder-

sachsen geschlossen. Daher ist das Land auch in 

der Pflicht, möglicherweise anfallende Stornokos-

ten zu tragen. Wir wollten damit nicht die Schulen 

belasten und diese Kosten somit nicht aus den 

Schulbudgets finanzieren lassen. Mit dem Zwei-

ten Nachtrag werden daher zusätzliche Mittel im 

Umfang von 14,4 Millionen Euro zur Verfügung 

gestellt. Gegenwärtig bearbeitet die NLSchB 

mehrere Tausend Erstattungsanträge und prüft 

die Forderungen der Reiseunternehmen aus zivil-

rechtlicher Sicht. 

Bisher (Stand: 22. September 2020) wurden etwa 

3,5 Millionen Euro an die Rechnungssteller aus-

gezahlt sowie 4,63 Millionen Euro zum Ausgleich 

der Vorverauslagungen aus dem Schulbudget für 

Stornokosten umgebucht. Insoweit hat die 

NLSchB bereits gut die Hälfte der veranschlagten 

Haushaltsmittel zweckentsprechend verwendet. 
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Aktionsplan Ausbildung 

Die Corona-Pandemie hat zu dramatischen wirt-

schaftlichen Verwerfungen geführt. Diese dürfen 

nicht auf den Ausbildungsmarkt durchschlagen. 

Mit dem Aktionsplan Ausbildung haben wir des-

halb 18 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um 

den niedersächsischen Ausbildungsmarkt zu un-

terstützen. 

 

Testung Schulpersonal 

Am 26. August 2020 hat mit Start des neuen 

Schuljahres der eingeschränkte Regelbetrieb be-

gonnen. Unter strenger Beachtung des Rahmen-

hygieneplans bedeutet dies: Unterricht in voller 

Klassenstärke, ohne Mund-Nasen-Schutz im 

Klassenraum und im Zweifel dort auch ohne Ein-

haltung von Mindestabständen. Ich halte dies 

ausdrücklich für pädagogisch richtig, ja notwen-

dig. 

Gleichwohl ist festzustellen, dass wir Lehrkräften 

und den weiteren in Schule beschäftigten Berufs-

gruppen etwas zumuten, was von anderen Lan-

desbediensteten nicht erwartet wird. Daher sehen 

wir es als Teil unserer Fürsorgepflicht als Dienst-

herr an, den in Schule beschäftigten Landesbe-

diensteten bis zu den Herbstferien maximal zwei 

Mal eine anlasslose Covid-19-Testung zu ermög-

lichen. Hierzu haben wir eine Rahmenvereinba-

rung mit der Kassenärztlichen Vereinigung Nie-

dersachsen geschlossen. 

Ich bin etwas überrascht, dass diese Strategie der 

Testung insbesondere von Personen kritisiert 

wird, die ein großes Büro haben, in dem sie allei-

ne arbeiten, und nicht in einem Raum vor 30 

Schülerinnen und Schülern stehen. 

Wenn sich jetzt im ersten Durchgang eine 

dreistellige Anzahl von Lehrkräften hat testen las-

sen und sie dadurch in ihrer Sicherheit bestärkt 

werden, in die Schulen zu gehen, dann ist das ein 

ausdrücklich gutes Ergebnis. Ich freue mich dar-

über, dass dies möglich gemacht wird. 

 

Eckpunkte HHPE 2021 

Die Bildungspolitik ist und bleibt ein zentrales Po-

litikfeld der Landesregierung. Dies wird durch die 

Größe und das stetige Wachstum des Einzel-

plans 07 deutlich zum Ausdruck gebracht. Im 

kommenden Jahr wird der Kultushaushalt erstma-

lig einen Ansatz von mehr als 7,5 Milliarden Euro 

umfassen. Das Haushaltsvolumen steigert sich 

damit deutlich um 350,6 Millionen Euro. Es wird 

einen Anteil von 20,9 % des Gesamthaushaltes 

des Landes Niedersachsen umfassen. Damit ist 

der Einzelplan 07 des Kultusministeriums erneut 

der größte Haushalt aller Fachministerien. 

Seit dem Start der rot-schwarzen Landesregie-

rung im November 2017 ist damit das Volumen 

des Kultushaushaltes ausgehend vom letzten 

Planwert der vorherigen Landesregierung von 

5,936 Milliarden Euro für 2018 um 1,564 Milliar-

den Euro angestiegen. Die Steigerung beträgt 

damit beachtliche 26 %! Am Ende der Wahlperio-

de im Jahre 2022 erwarten wir ein Haushaltsvo-

lumen von rund 7,7 Milliarden Euro. 

Der Kultushaushalt ist naturgemäß von den un-

mittelbaren Personalausgaben geprägt. Für 2021 

beträgt der Ansatz 5,314 Milliarden Euro. Das 

sind rund 71 % aller Ausgaben. Nominell steigen 

auch diese Ausgaben damit deutlich. 

Der frühkindliche Bereich verzeichnet eine be-

sonders starke Dynamik. Die Ausgaben dort stei-

gen in 2021 um mehr als 184 Millionen Euro auf 

dann 1,584 Milliarden Euro. Noch im Jahre 2018 

waren es lediglich 986 Millionen Euro. Das ist ei-

ne Steigerung von über 60 % in nur vier Jahren. 

 

Frühkindliche Bildung 

Die Verbesserung der Bildungs- und Teilha-

bechancen für alle Kinder in Niedersachsen war 

und ist für diese Landesregierung von entschei-

dender Bedeutung. Den Haushaltsansatz 2021 

von 1,584 Milliarden Euro werden wir in 2022 wei-

ter erhöhen, im Mipla-Zeitraum bis 2024 werden 

rund 6,3 Milliarden Euro hierfür bereitgestellt. 

Bis zum Jahre 2022 stehen insgesamt rund 

526 Millionen Euro aus dem Gute-Kita-Gesetz 

des Bundes für Maßnahmen zur Förderung von 

Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreu-

ung zur Verfügung. Für die Jahre 2023 und 2024 

sind dabei noch keine Bundesmittel aus dem Gu-

te-Kita-Gesetz berücksichtigt, da uns diese zu-

nächst nur bis 2022 zur Verfügung stehen. Wenn 

der Bund seine Förderung im frühkindlichen Be-

reich jedoch verstetigt, werden wir noch weitere 

bis zu 192 Millionen Euro jährlich für gute Bildung 

im frühkindlichen Bereich investieren können. Ich 

persönlich bin davon überzeugt, dass der Bund 
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seinen klaren politischen Zusagen an dieser Stel-

le auch Taten folgen lassen wird. 

 

Die genannten Haushaltsmittel werden für die be-

reits in den Vorjahren verankerten Vorhaben ge-

nutzt, die wir konsequent weiterverfolgen: 

 

Beitragsfreier Kindergarten 

Seit dem 01. August 2018 besteht nunmehr die 

Beitragsfreiheit für alle Kinder ab drei Jahren bis 

zur Einschulung. Für die Landesregierung war 

und ist es selbstverständlich, den kommunalen 

und freien Trägern der Einrichtungen die wegfal-

lenden Elternbeiträge vollumfänglich zu erstatten. 

Die notwendigen Mittel hierfür wachsen auch im 

nächsten Haushaltsjahr weiter auf und umfassen 

im Jahr 2021 ein Volumen von 397 Millionen Euro 

und damit eine Steigerung zum Vorjahr um rund 

50 Millionen Euro. Wie mit den kommunalen Spit-

zenverbänden vereinbart, erhöht sich der allge-

meine Finanzhilfesatz nun auf 58 % ab Beginn 

des Kindergartenjahres 2021/2022. Das dafür er-

forderliche Mittelvolumen erhöht sich im Mipla-

Zeitraum bis 2024 auf jährlich rund 441 Millionen 

Euro. 

Mit der Ende 2019 in Kraft getretenen Förderricht-

linie „Qualität in Kitas“ werden im Zeitraum Januar 

2020 bis Juli 2023 rund 360 Millionen Euro ver-

ausgabt. Damit sollen ein schrittweise verbesser-

ter Fachkraft-Kind-Schlüssel im Kindergartenbe-

reich sichergestellt, durch eine vergütete Beschäf-

tigung ein Beitrag zur Gewinnung und Sicherung 

qualifizierter Fachkräfte in der Kindertagesbetreu-

ung geleistet sowie die Leitungen der Tagesein-

richtungen durch Entlastungs- und Qualifizie-

rungsmaßnahmen gestärkt werden. 

Bis zum Jahre 2022 werden auch Kinder im Kin-

dergartenalter gefördert, die ausschließlich in der 

Kindertagespflege betreut werden. Das heißt, 

auch für Kinder in der ersetzenden Kindertages-

pflege besteht Beitragsfreiheit. Hierfür sind wei-

terhin jährlich 5 Millionen Euro vorgesehen. 

Neben der Beitragsfreiheit wird die Kindertages-

pflege aber auch anhand von Qualitätskriterien 

weiterentwickelt und mit einem Volumen von rund 

147 Millionen Euro im Zeitraum August 2020 bis 

Dezember 2022 gefördert. Im Haushaltsjahr 2021 

werden wir hierzu 60,1 Millionen Euro einsetzen. 

Mit der geplanten Novelle des Kindertagesstät-

tengesetzes sollen diese bislang freiwilligen Leis-

tungen des Landes auf eine gesetzliche Grundla-

ge gestellt werden. 

In der Zeit des schrittweisen Aufwachsens des 

Finanzhilfesatzes auf 58 % nutzen wir den Härte-

fallfonds, um die sogenannten Verliererkommu-

nen nicht zu Verlierern werden zu lassen. Das 

heißt, Kommunen mit überdurchschnittlich hohen 

Elternbeiträgen konnten zusätzlich Mittel beantra-

gen, um die Einnahmeausfälle auszugleichen. 

Hierfür stehen insgesamt 58 Millionen Euro über 

drei Jahre hinweg zur Verfügung. Alle antragstel-

lenden Kommunen haben mittlerweile entspre-

chende Förderbescheide erhalten, und die volle 

Summe ist bereits ausgezahlt worden. 

In den Gesprächen mit den Kommunalen Spit-

zenverbänden haben wir uns darauf verständigt, 

die Dynamisierung der Jahreswochenstunden-

pauschale über vier Kindergartenjahre zunächst 

befristet bis Juli 2023 um einen Prozentpunkt zu 

erhöhen. Damit sollen die verstärkten Tarifsteige-

rungen der Fachkräfte in Kindertagesstätten aus-

geglichen werden. Insgesamt erhalten die Träger 

der Kindertagesstätten daraus 133 Millionen Eu-

ro. Im Jahr 2021 wird dies 32 Millionen Euro, im 

Vergleich zu 17 Millionen Euro in 2020 ausma-

chen. 

Die genannten Maßnahmen finden sich in der Ti-

telgruppe 82, auf Seite 160 wieder. Der Ansatz 

steigt damit in 2021 um 32 Millionen Euro auf 

144,6 Millionen Euro an. 

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz (Artikel 7) wollen 

wir die Ergebnisse der sogenannten U3-Revision 

in das KiTaG umsetzen. Grundlage hierfür ist das 

Ergebnis des sogenannten Krippengipfels im Jah-

re 2007 und der „Ergänzenden Erklärung der 

Landesregierung und der Arbeitsgemeinschaft 

der kommunalen Spitzenverbände“ vom Januar 

2017. Darin haben sich das Land und die Kom-

munalen Spitzenverbände über die Finanzie-

rungsanteile im Krippenbereich verständigt und 

sind übereingekommen, diese regelmäßig an-

hand der aktuellen Platzzahlen, der Gruppenbe-

legung, der Betreuungs- und Sonderöffnungszei-

ten sowie der Mindestverfügungs- und Leitungs-

freistellungsstunden zu überprüfen. Im Ergebnis 

der aktuellen Überprüfung trägt das Land rückwir-

kend zum 01. August 2020  56 % anstatt 54 % 

der Personal- und Sachausgaben. Damit stehen 

den KiTa-Trägern künftig jährlich gut 12 Millionen 

Euro mehr zur Verfügung. Aufgrund der Rückwir-



18. WP Kultusausschuss - 44. Sitzung am 25. September 2020 (öffentlich) Seite 9 

kung entfallen auf 2021 Mehrausgaben in Höhe 

von 16,5 Millionen Euro. 

 

Schaffung weiterer U3- und Ü3-Betreuungsplätze 

Die Landesregierung hatte bereits 2019 be-

schlossen, den Ausbau von Kindertagesstätten 

durch weitere eigene Landesmittel zu fördern. Ur-

sprünglich war geplant, je 30 Millionen Euro in 

den Jahren 2020 und 2021 zur Verfügung zu stel-

len. Bereits mit der Technischen Liste zum 

HPE 2020 haben wir diesen Ansatz erhöht. Damit 

werden wir den steigenden Geburtenzahlen, aber 

auch der wachsenden Inanspruchnahme früh-

kindlicher Bildung gerecht. 

In den Jahren 2020 bis 2022 werden wir den 

Ausbau von Betreuungseinrichtungen sowohl für 

Unter- wie auch für Über-Dreijährige mit insge-

samt rund 91 Millionen Euro fördern. Für 2021 

stellen wir rund 31 Millionen Euro über Unter-

Dreijährige, also den Krippenausbau, bereit und 

15 Millionen für den Kindergartenbereich. Für 

2022 werden dann noch einmal Landesmittel in 

Höhe von 10 Millionen Euro in den Ausbau von 

Krippeneinrichtungen und weitere 5 Millionen Eu-

ro für den Bau von Kindergärten investiert. 

 

Allgemein bildende Schulen 

Mit Beginn des laufenden Schuljahres 2020/2021 

sind wir in Niedersachsen zum Abitur nach 13 

Jahren (G9) an den Gymnasien und den nach 

Schulzweigen gegliederten Kooperativen Ge-

samtschulen zurückgekehrt. Dies führte natürlich 

zu einem deutlich erhöhten Einstellungsbedarf. 

Dieser Herausforderung konnten wir gerecht wer-

den. Nach aktuellen Zahlen ist es uns gelungen, 

zum Einstellungsdurchgang 01. August 2020 

mehr als 2 000 Lehrkräfte neu in den Schuldienst 

einzustellen. Bemerkenswert ist dabei, dass zu 

diesem Einstellungsdurchgang nur rund 1 700 

Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst die nieder-

sächsischen Studienseminare verlassen haben. 

Wir konnten also ca. 300 junge Lehrkräfte aus 

anderen Bundesländern für den niedersächsi-

schen Schuldienst gewinnen. Das unterstreicht 

unsere Attraktivität für Bewerberinnen und Be-

werber aus anderen Bundesländern. 

Damit ist es erneut gelungen, deutlich mehr Leh-

rerinnen und Lehrer neu einzustellen, als gleich-

zeitig aus dem Dienst ausgeschieden sind. Weite-

re Schritte zur Sicherstellung der Unterrichtver-

sorgung wurden ebenfalls erfolgreich umgesetzt. 

So konnten wir durch die kurzfristige, freiwillige 

Erhöhung der Teilzeitbeschäftigung umgerechnet 

rund 200 Vollzeiteinheiten gewinnen. Weitere, 

temporäre Maßnahmen, wie die Verringerung der 

Poolstunden, werden im kommenden Jahr wieder 

zurückgenommen, da wir davon ausgehen kön-

nen, die Gesamtanzahl der Lehrkräfte erneut er-

höhen zu können. 

Mit diesem Haushaltsplanentwurf sind die Vo-

raussetzungen geschaffen, auch 2021 rechne-

risch jede Absolventin und jeden Absolventen un-

serer Studienseminare fest in den Landesdienst 

einstellen zu können. Wir prognostizieren heute 

den Einstellungsbedarf im kommenden Jahr auf 

ca. 2 500 Vollzeiteinheiten. Ein entsprechendes 

Beschäftigungsvolumen und die nötigen Planstel-

len wurden im Haushaltsplanentwurf ausgewie-

sen. Dazu hat die Landesregierung u. a. be-

schlossen, 520 Studienratsstellen neu in den 

Haushalt aufzunehmen. 

An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, 

dass es nicht selbstverständlich ist, jedes Jahr 

aufs Neue die Anzahl der Lehrkräfte aufzusto-

cken. Auch der Haushalt des MK ist von Einspa-

rauflagen betroffen. Wir müssen davon ausge-

hen, dass die finanziellen Handlungsbedarfe in 

der Zukunft eher noch zunehmen werden. 

In einem sehr personalkostenlastigen Haushalt 

wie dem des MK ist das Beschäftigungsvolumen 

die Währung, mit der Globale Minderausgaben zu 

finanzieren sind. Trotz erheblicher Einsparaufla-

gen im Gesamtumfang von rund 764 Vollzeitein-

heiten können die vorgesehenen Einstellungen 

vorgenommen werden. 

Unabhängig von den notwendigen Haushaltsmit-

teln bleiben bei der Besetzung von Stellen die 

strukturellen Herausforderungen einer deutlich zu 

geringen Bewerberlage im Lehrkräftebereich - 

dies insbesondere im Bereich der Lehrkräfte mit 

einem Lehramtsabschluss im Grund-, Haupt- und 

Realschulbereich. 

Zur Verringerung der Besoldungsunterschiede 

zwischen den Lehrämtern an Gymnasien mit den 

GHR-Lehrämtern wurde zum 01. August 2020 ei-

ne Allgemeine Stellenzulage von 97,27 Euro ein-

geführt, die im Jahre 2021 erstmalig mit voller 

Jahreswirkung kassenwirksam wird. Der Mehr-

aufwand von ca. 31 Millionen Euro muss zum Teil 
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auch durch Sperrung von Beschäftigungsvolumen 

finanziert werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt in unserer Arbeit ist 

auch aus haushalterischer Sicht die Umsetzung 

der schulischen Inklusion im Mipla-Zeitraum, für 

die wir nach wie vor 2,17 Milliarden Euro investie-

ren. 

Mit dem Sonderprogramm Starke Sek. I Schulen 

wollen wir die Attraktivität der Arbeit an den 

Hauptschulen, Realschulen und Oberschulen er-

höhen und mehr neue Lehrkräfte motivieren, sich 

für diese Schulen zu entscheiden. Im Februar 

dieses Jahres startete das Sonderprogramm in 

den Modellregionen Heidekreis, Holzminden, Ni-

enburg, Salzgitter und Wilhelmshaven. Durch die 

Übernahme von Umzugskosten und die Gewäh-

rung von Personalgewinnungszuschlägen soll für 

die zu besetzenden Stellen ein zusätzlicher finan-

zieller Anreiz geschaffen werden. Dies gilt für ma-

ximal 50 Einstellungen, denen neben den Um-

zugskosten 24 Monate lang 400 Euro als Perso-

nalgewinnungszuschlag gewährt wird, wenn die 

Stellen ansonsten nicht besetzbar wären. 

Die Stärkung des Ganztagsbetriebs an Schulen 

ist ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit. Wir 

fördern die Errichtung und den Ausbau von Ganz-

tagsschulen. Dies bindet erhebliche Ressourcen, 

was ich aber für absolut notwendig halte. Auch 

2020 haben wir trotz der Rückkehr zum Abitur 

nach 13 Jahren nicht davon abgesehen, weitere 

Ganztagsschulen an den Start zu bringen. Es 

sind 33 neue Schulen hinzugekommen, sodass 

die Gesamtzahl der Ganztagsschulen nun bei 

1 848 Schulen liegt. Dabei handelt es sich um et-

wa 75 % aller Schulen. 

So stellen wir Lehrkräftekapazitäten von umge-

rechnet 2 540 VZE den Schulen zur Durchfüh-

rung des Ganztagsbetriebes zur Verfügung. Dar-

über hinaus sind im Schulbudget 911 VZE kapita-

lisiert, um die Beschäftigung von pädagogischen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie die Arbeit 

mit Kooperationspartnern finanzieren zu können. 

Insgesamt nehmen wir somit rund 300 Millionen 

Euro jährlich in die Hand, um den Ganztagsbe-

trieb zu ermöglichen. 

Der Bund wird den baulichen Ausbau von Schu-

len in Ganztagsschulen mit einem Sofortpro-

gramm fördern. Die entsprechende Verwaltungs-

vereinbarung ist zwischen Bund und Ländern nun 

geeint. Damit erhalten wir 70 Millionen Euro für 

unsere Kommunen, also eine 70-prozentige För-

derung der baulichen Umgestaltung. Da die Mittel 

im Rahmen der Bekämpfung der wirtschaftlichen 

Folgen der Corona-Pandemie gewährt werden, 

muss das Geld bis Ende 2021 verausgabt wer-

den. In den Verhandlungen konnte aber immerhin 

eine Verlängerung des Programmzeitraums um 

ein halbes Jahr erwirkt werden. Für diese Mittel 

werden wir über die Technische Liste noch einen 

gesonderten Titel ausbringen. 

 

Stärkung der beruflichen Bildung 

Die berufliche Bildung und die allgemeine schuli-

sche Bildung sind gleichwertig. Dies ist ein bil-

dungspolitischer Grundsatz dieser Landesregie-

rung. Daher war der Aktionsplan Ausbildung, den 

ich eingangs bereits erwähnt habe, dringend ge-

boten, um diese Zusage gerade in schwierigen 

Zeiten einzulösen. 

Der Aktionsplan Ausbildung beinhaltet die drei 

Richtlinien Mobilität, Entlastung und ÜLU 2. Ins-

gesamt werden im Aktionsplan Ausbildung zur 

Unterstützung der Auszubildenden und Ausbil-

dungsbetriebe aus dem Corona-Sondervermögen 

18 Millionen Euro veranschlagt. Davon entfallen 

bis zum Haushaltsjahr 2022 2,5 Millionen Euro 

auf die Richtlinie Mobilität, 7 Millionen Euro auf 

die Richtlinie Entlastung und 7,2 Millionen Euro 

auf die Richtlinie ÜLU 2; außerdem sind 1,3 Milli-

onen Euro für Trägerleistungen vorgesehen. 

Die BBSen benötigen für ihre gute Arbeit Pla-

nungssicherheit. Berufliche Bildung steht auch für 

hohe Durchlässigkeit und damit für Bildungsge-

rechtigkeit. So schaffen wir berufliche Perspekti-

ven, die nicht nur für Absolventinnen und Absol-

venten große Chancen bieten, sondern auch das 

Rückgrat unserer niedersächsischen Wirtschaft 

bilden. 

Um flexible Lösungen zur Personalbewirtschaf-

tung an den Berufsbildenden Schulen zu ermögli-

chen, wurde das Budget der Schulen strukturell 

dauerhaft um 7,5 Millionen Euro erhöht. In 2021 

haben wir zusätzlich vorgesehen, das Schul-

budget um 3,5 Millionen Euro auf dann 11 Millio-

nen Euro aufzustocken. Ergänzend werden für 

das Jahr 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie 

Ausgabereste erwartet. In der Folge dürften den 

Schulen im Jahr 2021 somit mehr Budgetmittel 

als im laufenden Jahr zur Verfügung stehen. Da-

mit kann die Unterrichtsvertretung an den Berufs-

bildenden Schulen finanziell abgesichert werden. 
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DigitalPakt Schule 

Aus dem DigitalPakt Schule erhält Niedersachsen 

470 Millionen Euro vom Bund, die mit 52,8 Millio-

nen Euro Landesmitteln aufgestockt wurden. Da-

mit stehen 522,8 Millionen Euro für die Verbesse-

rung der IT-Bildungsinfrastruktur an Niedersach-

sens Schulen bis 2024 zur Verfügung. 

Neben der bereits dargestellten Aufstockung 

durch das Sofortausstattungsprogramm von 

500 Millionen Euro, stehen die Verhandlungen mit 

dem Bund über eine weitere Aufstockung von er-

neut 500 Millionen Euro vor dem Abschluss. Das 

Programm „Administrations-Förderung“ soll in un-

mittelbarer Verbindung mit den Investitionen im 

DigitalPakt Schule der Förderung der Ausbildung 

und Finanzierung von IT-Administratorinnen und 

Administratoren, die in Schulen eingesetzt wer-

den, dienen. Die Länder verpflichten sich ihrer-

seits, die Fortbildung der Lehrkräfte im Bereich 

digitale Bildung zu verstärken. Auch hier ist vom 

Land ein Konfinanzierungsanteil von 10 % zu tra-

gen. Die Darstellung dieser Maßnahmen wird 

über die Technische Liste erfolgen. 

Über den Masterplan Digitalisierung des Landes 

fördern wir zudem die schon begonnenen Projek-

te „Robonatives“, „3-D-Druck“ und „Distanzler-

nen/BBS“ mit insgesamt 10 Millionen Euro. Die 

Fördergrundsätze sind im letzten Schulverwal-

tungsblatt veröffentlicht worden. 

 

Förderung jüdischer Gemeinden 

Die Sicherung und die Stärkung der Arbeit der jü-

dischen Gemeinden in Niedersachsen ist für uns 

eine moralische Verpflichtung, der wir selbstver-

ständlich nachkommen. Bereits vor dem Attentat 

in Halle war vereinbart, die Finanzausstattung der 

Gemeinden zu verbessern. Dies soll nun dauer-

haft und nicht nur einmalig geschehen. Die Erhö-

hung der Zuschüsse um insgesamt 2 Millionen 

Euro jährlich wurde daher in zwei Staatsverträgen 

abgebildet, die durch ein Zustimmungsgesetz 

durch den Landtag ihre Rechtskraft erhalten. Ich 

gehe davon aus, dass der Landtag sich hier ganz 

einhellig zu unserer historischen Verpflichtung 

bekennen wird. 

 

 

Ministerium und nachgeordnete Behörden 

Ich möchte abschließend auf die Neuordnung des 

Geschäftsbereichs zu sprechen kommen, die zum 

1. Dezember dieses Jahres umgesetzt wird. Die 

Koalitionsvereinbarung von SPD und CDU sieht 

die Neuausrichtung der bisherigen Landesschul-

behörde und deren stärkere Anbindung an das 

MK vor. Ziel ist eine stärkere Orientierung der Be-

ratungs- und Unterstützungsleistungen an den 

Bedarfen der Schulen und Kindertagesstätten. 

Dies war Ausgangspunkt für die bereits im letzten 

Jahr begonnenen Arbeiten. 

Die haushälterische Umsetzung der Umstrukturie-

rung der Schulverwaltung wird überwiegend im 

2021 erfolgen. 

Abschließend möchte ich mich für die Arbeit im 

Ministerium, in der Landesschulbehörde, im NLQ 

und in den Schulen und Kitas bedanken. Alle Be-

troffenen haben in den letzten Monaten eine ganz 

hervorragende Arbeit geleistet. Ich möchte mich 

bei den Kolleginnen und Kollegen im Haus für die 

Aufstellung dieses Haushaltsplanentwurfes be-

danken. 

Für Nachfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfü-

gung - sowie natürlich auch die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter meines Hauses. 

 

Allgemeine Aussprache 

Abg. Volker Bajus (GRÜNE): Vielen Dank, Herr 

Minister, dass Sie heute persönlich hier erschie-

nen sind, um den Haushalt in den Ausschuss ein-

zubringen. Ich glaube, uns allen ist das wichtig, 

nicht nur wegen der aktuellen Situation, sondern 

auch grundsätzlich, weil es eine herausragende 

Landesaufgabe ist, dass wir uns die Zeit nehmen 

und dass Sie sich die Zeit nehmen. Dafür noch 

mal vielen Dank! 

Sie haben völlig zu Recht als Erstes auf die 

Corona-Situation in den Schulen hingewiesen. Ich 

finde, das ist ein guter Anlass, auch einmal allen 

Beteiligten zu danken, insbesondere den Lehr-

kräften, aber auch den Schülerinnen und Schü-

lern. 

Gerade Kindern und Jugendlichen wird ja häufig 

eine sozusagen altersgemäße Disziplinlosigkeit 

unterstellt. Ich glaube, man sieht hier gerade das 

Gegenteil. Ich habe einen Riesenrespekt, gerade 

vor den jungen Schülerinnen und Schülern, vor 
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den Kindern, die sich offensichtlich in den Schu-

len weitestgehend an die Regeln halten und da-

mit dafür sorgen, dass das Infektionsgeschehen 

zumindest übersichtlich bleibt. Allerdings haben 

Sie ja auch Zahlen genannt, die punktuell immer 

wieder Anlass zur Sorge geben. Ich denke, wir al-

le hoffen, dass das nicht schlimmer wird. 

Dank gebührt zweifelsohne auch den kommuna-

len Mitarbeitenden in den Behörden, die dafür 

gesorgt haben, dass zumindest in den ersten 

Wochen ein einigermaßen normaler Schulbetrieb 

unter diesen Bedingungen stattfinden kann. 

Wir reden heute über den Haushalt, der zweifels-

ohne eine Herausforderung ist; denn Geld alleine 

ist ja noch kein Infektionsschutz. Es geht am En-

de darum, konkrete Maßnahmen umzusetzen. 

Wenn ich mir das Raumprogramm oder auch das 

Thema Lüftung angucke - - - Wir erleben ja gera-

de live, es sind 13 Grad C draußen, dass der 

Herbst zwar begonnen hat, aber dass noch eine 

relativ milde Temperatur vorherrscht. Ich erinnere 

mich an Winter, in denen die Temperatur viele 

Tage auch weit unter 0 Grad C lag. Ich kann mir, 

ganz ehrlich, das Lüften jetzt noch vorstellen, 

aber auch die Unruhe, die entsteht, wenn alle 20 

Minuten Fleece-Pullover und Mützen an- und 

ausgezogen werden. Ich glaube, am Ende wird 

das nicht die Lösung sein, sondern wir müssen 

mehr tun. Wir brauchen mit Blick auf das Thema 

Lüftung ein noch stärkeres Engagement. Ich 

glaube nicht, dass wir die Kommunen da alleine 

lassen können. 

Das gilt genauso für das Thema Personal. Das 

Land hat ein Programm aufgelegt, um mehr Per-

sonal zu mobilisieren. Ich glaube aber, dass wir 

darüber hinaus in den Bereichen Kultur, z. B. den 

außerschulischen Lernräumen in den Museen, 

übrigens auch in der freien Kultur, noch viel pä-

dagogisches Personal haben, das derzeit zu we-

nig zu tun hat. Ich würde mich freuen, wenn es 

gelingen würde, auch hier mehr Personal zu mo-

bilisieren, und mit einem eigenen Programm nach 

vorne zu gehen. Ich glaube, dass das Land mehr 

kann und auch mehr versuchen sollte.  

Sie haben die Testreihen angesprochen. Der 

Sinn der Maßnahme erschließt sich zunächst 

wohl darin, Vertrauen bei den Lehrenden zu 

schaffen. Ich habe großen Respekt, wenn ich er-

fahre, dass die Zahl derjenigen, die zurzeit zu 

Hause sind, tatsächlich nur bei gut 4 % liegt. Das 

zeigt deutlich, dass die Lehrkräfte ihre Aufgabe 

sehr ernst nehmen und dass ihnen der Unterricht 

der Kinder sehr, sehr wichtig ist. 

Mich würde interessieren, wie viele Lehrkräfte die 

Tests bisher wahrgenommen haben. Ich denke, 

dass wir darüber hinaus auch eine ernsthafte 

Teststrategie entwickeln müssen. Was jetzt pas-

siert, ist ja noch keine Strategie, sondern allen-

falls ein Versuch. Wer sich Sorgen macht, darf 

sich testen lassen. De facto schafft man aber mit 

dieser, wie ich finde, doch unkoordinierten Maß-

nahme eine weitere Verunsicherung. Was ist mit 

den Hausmeistern, den Schulsekretär/innen, den 

städtischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? 

Die Kita-Beschäftigten fragen sich das Gleiche, 

und die Kommunen sind auch da finanziell sehr 

unterschiedlich aufgestellt. Es wäre dringend 

notwendig, eine ernsthafte und auch mit dem 

Landesgesundheitsamt und den örtlichen Ge-

sundheitsämtern abgesprochene Teststrategie 

auf den Weg zu bringen, wenn man die Tests 

denn wirklich als Infektionsschutz und nicht nur 

als psychologische Maßnahme einsetzen will. 

Zum Regelhaushalt. Sie haben das Thema Kita 

und das Gute-KiTa-Gesetz angesprochen. Wir 

wollen natürlich alle hoffen, dass der Bund die 

Maßnahme ab 2022 weiterhin finanziert. Aber al-

leine das Hoffen reicht ja nicht. Was ist, wenn der 

Bund das nicht tut? Gibt es irgendwelche Vorbe-

reitungen? In der Mipla sehe ich dazu nichts. Es 

gibt ja schon gute Gründe, was diese Sorge an-

geht; denn ohne eine entsprechende finanzielle 

Ausstattung wird es eben keine gute Kita in Nie-

dersachsen geben. Ohnehin haben wir derzeit ei-

ne Menge Probleme.  

Sie haben das Modellprojekt, den „Niedersach-

sen-Plan: Mehr Fachkräfte für die Kita!“ ange-

sprochen. Wie sieht es denn konkret aus? Hat 

man in den Modellregionen tatsächlich teilge-

nommen? Und wie sieht die Perspektive dazu 

aus? Konkrete Zahlen würden uns hier natürlich 

auch interessieren.  

Das Gleiche gilt für die Problematik bei den Stel-

lendefiziten, insbesondere in den Haupt- und Re-

alschulen. Sie haben das Problem angesprochen 

und sprachen von ersten strukturellen Verbesse-

rungen. Auch hier würden wir uns natürlich für 

Zahlen, für belastbare Informationen interessie-

ren.  

Der Ganztag ist eine riesige Herausforderung. Wir 

sehen auch hier, die Nachfrage steigt deutlich. In 

den Kommunen gibt es eine große Bereitschaft, 
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hier mehr zu machen. Ich habe das Gefühl, dass 

das in der Mittelfristigen Finanzplanung aber der-

zeit nicht ausreichend abgesichert ist. Vielleicht 

können Sie auch dazu noch etwas sagen. 

Zur Haushaltssituation. Bei allem Respekt, natür-

lich sehen wir, dass Einsparauflagen vorhanden 

sind. Aber man hat insgesamt das Gefühl, dass 

es hier vor allen Dingen eine Verwaltung der De-

fizite und der Lücken gibt. Ich sage nicht, dass es 

einfach ist, die Situation zu bewältigen, aber mit 

Modellprojekten alleine schließen wir diese Lü-

cken eben nicht. Es gibt ja verschiedene Modell-

projekte „Schule PLUS“, „Starke Sek I-Schulen“, 

Demokratie- und Friedensbildung, die alle in den 

letzten Monaten angelaufen sind. Wie ist da der 

konkrete Stand? 

Ich glaube, dass Sie am Ende eine Menge Mehr-

bedarf haben werden und diesen mit Sicherheit 

auch angemeldet haben. Uns würde natürlich in-

teressieren, welche Mehrbedarfe Sie am Kabi-

nettstisch in den Verhandlungen mit dem Fi-

nanzministerium nicht durchbekommen haben. 

Wofür sollten wir uns alle einsetzen - ich glaube, 

die Bereitschaft gerade in diesem Ausschuss ist 

ja groß -, damit der Haushaltsgesetzgeber hier 

noch mal nachsteuert? Welche Schwerpunkte 

sehen Sie? 

Heute ist mit dem gemeinsam formulierten Antrag 

zur Inklusion ein ganz wichtiges Thema auf der 

Tagesordnung. Dazu habe ich heute in Ihrem Bei-

trag, wenn ich mich nicht getäuscht habe, noch 

nichts gehört. Wo sehen Sie den Mehrbedarf? 

Wie kann das besser abgebildet werden? 

Schließlich würde uns auch noch besonders inte-

ressieren, wie es um die Regionalen Umweltbil-

dungszentren steht. Wie steht es um die Zukunft 

der „Eine Welt-Promotor*innen“? Das Thema 

nachhaltige Entwicklung in der Bildung ist ja ge-

rade in den letzten Jahren ein größeres Thema 

geworden. 

Abg. Björn Försterling (FDP): Ich schließe mich 

dem Dank des Kollegen Bajus an. Ich glaube, es 

wird gerade auf allen Ebenen viel daran gearbei-

tet, Schule zu ermöglichen. Das ist auch richtig. 

Ich denke, jedem ist klar, dass mehrwöchige 

Schulschließungen eigentlich nicht wieder infrage 

kommen und alles dafür getan werden sollte, um 

diese zu verhindern. Aber wir haben ja tatsächlich 

gerade erlebt, wie schwierig es mitunter ist, das 

mit diesem Lüftungskonzept 20-5-20 tatsächlich 

durchzuexerzieren. Der Kollege Bajus hat darauf 

hingewiesen. Draußen sind aktuell 13 Grad C und 

nicht 0 Grad C. Es regnet auch nicht, es ist auch 

nicht stürmisch. Es sind eigentlich ideale Voraus-

setzungen, entsprechend zu lüften. 

Im Nachgang zu der KMK-Veröffentlichung haben 

sich ja auch schon diverse Lehrerverbände ge-

äußert und eine nicht sehr hohe Praxistauglichkeit 

dieser Lösung gesehen, nicht nur, weil man dann 

manchmal im Durchzug sitzt und den Platz wech-

seln muss - hier geht das ja heute gerade noch, 

aber in Klassenzimmern, wie wir sie kennen, geht 

das nicht so leicht -, wobei es gerade leichter 

wird, weil die Schulen schon jetzt zurückmelden, 

dass deutlich mehr Schüler aus Erkältungsgrün-

den fehlen. 

Was im Übrigen bei der Bekämpfung der Pande-

mie noch ein zusätzliches Problem sein könnte, 

ist, dass man irgendwann anfangen muss, die Er-

kältungswelle von der Grippewelle und von der 

Corona-Welle zu unterscheiden. Von daher glau-

ben wir nach wie vor, dass man auch über wei-

tergehende Maßnahmen nachdenken muss. Die 

Lehrer berichten natürlich auch, dass es Schulen 

gibt, in denen man das Fenster nicht einfach weit 

öffnen kann. Es gibt Sicherheitsgründe in den 

oberen Etagen, die manchmal dagegen spre-

chen, oder es spricht einfach der Passivhaus-

standard dagegen. Auch hier erwarten wir Lösun-

gen in den nächsten Tagen - muss man fast 

schon sagen -, da die Nachrüstungen eigentlich 

nur in den Herbstferien vorgenommen werden 

können. Und die beginnen bald.  

Hinsichtlich der Teststrategie hätten wir uns ge-

wünscht, dass diese deutlich schneller gekom-

men und deutlich leichter zugänglich gewesen 

wäre - auch für die Lehrkräfte. Ich glaube, es 

spricht nicht für eine ausgegorene Teststrategie, 

dass sich knapp 0,5 % der Lehrkräfte haben tes-

ten lassen. Man kann natürlich sagen: Die Not-

wendigkeit wird bei den Lehrkräften nicht gese-

hen, aber ich glaube eher, dass die Lehrkräfte 

wenig motiviert sind, sich Berechtigungsscheine 

von der Homepage der Landesschulbehörde run-

terzuladen, sie auszufüllen und dann zu einem 

Arzt zu gehen, der auf der Liste der Landesschul-

behörde aufgeführt ist. Das hätte man möglicher-

weise auch effizienter gestalten können. 

Im Wesentlichen soll es aber um den Haushalt 

2020/2021 gehen. Da kann man jetzt nicht erken-

nen, dass es tatsächlich eine Stärkung im Bereich 

der Bildung gibt. Ja, es ist der größte Einzelplan. 

Ja, der größte Einzelplan wächst auf. Das ist 
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auch kein Wunder, weil Personalkostensteigerun-

gen vorhanden sind. Es ist auch kein Wunder, 

weil der Bund ordentlich Geld reinspült, was auf 

der anderen Seite auch ausgegeben werden 

muss. Nun kann man möglicherweise stolz auf 

sich sein, wenn man es schafft, 10 % gegenzufi-

nanzieren, aber man muss sich mal die Frage 

stellen, ob man nicht in der eigenen Kompetenz 

mit einer 10-prozentigen Gegenfinanzierung von 

Maßnahmen einfach zu wenig unternimmt.  

Hinsichtlich des Kita-Gesetzes haben wir in der 

letzten Ausschusssitzung weitreichende Erkennt-

nisse gewonnen, nämlich dass mit der Novellie-

rung des Kita-Gesetzes nicht beabsichtigt ist, ir-

gendetwas im Bereich der Qualitätsverbesserung 

zu manifestieren - auch nicht gesetzlich. Sie ha-

ben das noch mal ausgeführt. Sie können es 

nicht oder wollen es nicht, weil Sie nicht wissen, 

ob es Bundesgelder dafür gibt. Das ganze Di-

lemma im Bereich der frühkindlichen Bildung wird 

damit gezeigt: Für Qualitätsverbesserung ist nur 

Geld da, wenn der Bund sozusagen Geld nach-

schiebt. Das erklärt vielleicht auch die eine oder 

andere Ambition in Richtung Berlin hier im Raum, 

weil man dort im Bereich der frühkindlichen Bil-

dung dann scheinbar doch mehr bestellen kann 

als in Niedersachsen. 

Im Bereich der Schule müssen wir feststellen, 

dass wir schon sehr erstaunt darüber waren, dass 

die Besoldung nach A12Z aus Lehrerstellen fi-

nanziert wird. Es ist schon ein bisschen merkwür-

dig, wenn man den Lehrern eine Zulage zahlt und 

ihnen sagt: Ja, aber dafür könnt ihr nicht mit an-

derweitigen Entlastungen rechnen, sondern eure 

Belastungen bleiben eher gleich oder steigen, 

weil wir die Anpassung der Besoldung finanzie-

ren, indem wir Stellen für potenzielle Kolleginnen 

und Kollegen, die euch im Alltag entlasten könn-

ten, einfach wegstreichen. 

Es ist nun nicht der bildungspolitische Anspruch, 

da deutlich mehr zu machen, wenn man diese 

Besoldungserhöhung für die Lehrkräfte durch 

Stellenstreichungen gegenfinanziert. Das fällt 

sozusagen auf den ersten Blick in der Summe gar 

nicht auf, weil Sie ja im Haushaltsplanentwurf für 

2020/2021 die zusätzlichen Stellen für 2020, die 

dort ab dem 1. August enthalten waren, jetzt noch 

mal ganzjährig ausweisen. Das heißt, in der 

Summe ist das dann nicht ganz so hoch, aber es 

sind am Ende mehrere Hundert Stellen, die für 

Refinanzierungsmaßnahmen gestrichen werden - 

u. a. auch Globale Minderausgabe.  

Wenn man das feststellt und gleichzeitig betrach-

tet, dass seit Beginn dieser Legislaturperiode fast 

jedes halbe Jahr irgendein Sonderprogramm auf-

gelegt wird, sei es Starke Schule, Demokratie bil-

den, seien es Zusatzprogramme für Sprache und 

Lesen, dann muss man sich die Frage stellen, ob 

es nicht sinnvoll wäre, Schule in Niedersachsen 

mal so aufzustellen, dass sie das, was sie leisten 

soll, auch ohne Sonderprogramme leisten kann, 

nämlich die Schüler entsprechend zu fördern, zu 

fordern und zu unterstützen. Von daher sind wir 

auch sehr erstaunt darüber, dass es keine weite-

ren Ambitionen gibt, multiprofessionelle Teams 

auszubauen. Ich habe nach wie vor die Hoffnung, 

dass man dieses Spielfeld dann wieder den Re-

gierungsfraktionen überlässt, damit überhaupt et-

was passiert. Aber es zeigt sich, dass neben blo-

ßen Programmen die Große Koalition und die 

Landesregierung nicht daran arbeiten, Schule 

nachhaltig so auszugestalten, dass sie den Schü-

lern und deren Anforderungen gerecht wird. 

Zum Bereich der Berufsbildenden Schulen. Mich 

würde ganz konkret der von Ihnen angesproche-

ne Haushaltstitel hinsichtlich der 7,5 Millionen Eu-

ro Steigerung für das Budget der Berufsbildenden 

Schulen interessieren - wenn ich das richtig ge-

hört habe. Sie haben von einer deutlichen Bud-

geterhöhung gesprochen, die ich zumindest im 

Haushaltsplanentwurf nicht feststellen konnte. 

Aber auch da sind ja die Regierungsfraktionen in 

der Vergangenheit immer gut gewesen, etwas 

„nachzumelden“. 

Abg. Stefan Politze (SPD): Das Lob von Herrn 

Försterling nehme ich gerne mit, nämlich dass die 

Regierungsfraktionen in der Vergangenheit immer 

„gut“ gewesen seien. Das ist ja ein deutlicher 

Ausdruck der Wertschätzung unserer politischen 

Arbeit, auch wenn das nicht ganz im Einklang mit 

dem steht, was Sie davor ausgeführt haben.  

Ich möchte zunächst dem Minister für die Einbrin-

gung des Haushaltes, aber insbesondere auch 

den Mitarbeitern im Haus und den nachgeordne-

ten Behörden für die geleistete Arbeit danken. 

Herzlichen Dank für Ihren Einsatz für gute Bildung 

in Niedersachsen! 

Ich kann das, was meine beiden Vorredner ge-

sagt haben, aus dem Haushalt nicht so ganz her-

auslesen, nämlich dass darin keine Ideen und 

keine Fortschreibungen, außer beim Aufwuchs 

von Personalkosten und Ähnlichem, enthalten 

seien. Ich glaube, dass Qualität in diesem Haus-

halt deutlich enthalten ist. Wenn man auf den Be-
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reich Inklusion guckt und sich die Mittelfristige 

Planung ansieht, sieht man, dass darin rund 

1,6 Milliarden Euro enthalten sind. Wenn wir dann 

nachher über unseren gemeinsamen Antrag 

sprechen und darüber, wie es weitergehen soll, 

glaube ich, dass Inklusion ein großer Schwer-

punkt sein wird. Es war ja auch ein gemeinsamer 

Kraftakt, einen gemeinsamen Antrag für eine gut 

gelingende Inklusion auf den Weg zu bringen. Ich 

glaube, dass darin sehr viele Gestaltungsmög-

lichkeiten stecken. Ich kann feststellen, dass der 

Ganztag in den letzten Jahren immer weiter deut-

lich ausgebaut worden ist. Und wenn Ganztag 

kein Qualitätsmerkmal ist, dann weiß ich nicht, 

was Qualität in Schulen bedeuten soll. 

Ich stelle fest, dass die Beitragsfreiheit in Nieder-

sachsen eingeführt und weiter ausgebaut worden 

ist. Auch das ist eine deutliche Entlastung für Fa-

milien in Niedersachsen und eine große von uns 

vorgenommene Kraftanstrengung. 

Auch das Thema der dritten Kraft in den Krippen-

gruppen hat deutlich mit Qualität zu tun. In dem 

Bereich gibt es nämlich die höchste Fachkraftquo-

te, weil die Mitarbeitenden in Krippe sehen, dass 

die Arbeitsbedingungen da am besten sind. Des-

wegen müssen wir den Weg gemeinsam fortset-

zen, um in auch in Kita einen Stufenplan aufzule-

gen und eine dritte Kraft in den Kitagruppen zu 

ermöglichen, weil dann nämlich die Mitarbeiten-

den in den Kitas auch eine längere Verweildauer 

im Beruf haben. Denn das ist ja das eigentlich Er-

schreckende, dass die Verweildauer in dem Beruf 

so kurz ist, wie in kaum einem anderen Beruf im 

Bildungsbereich. 

Wenn man auf das Thema Schüler-Lehrer-

Relation schaut, dann ist festzustellen, dass die 

Schülerzahlen in Niedersachsen sinken, wir aber 

deutlich mehr Lehrkräfte im System haben. Die 

Schüler-Lehrer-Relation ist im Zehnjahresver-

gleich also deutlich besser geworden, als das 

bisher der Fall war. Von daher finde ich, dass wir 

uns auf einem guten Weg befinden, auch mit 

Blick auf den Einstieg in A13. 

Das Thema Corona wird uns in der Tat sehr in-

tensiv beschäftigen. Ich würde über das Thema 

Belüftung nicht so schnell hinweggehen wollen, 

wie das eben der Fall war. Ich glaube, dass wir 

sehr genau darauf schauen müssen, was wir vor 

Ort tun können. Wir müssen uns mal alle Gutach-

ten angucken. Herr Försterling hat gerade das 

Gutachten von der Bundeswehrakademie zitiert. 

Wenn man sich dieses Gutachten ganz genau 

anschaut, sieht man, dass darin ein deutlicher 

Hinweis darauf enthalten ist, was diese Anlagen 

bringen. Es ist aber kein deutlicher Hinweis darin 

enthalten, welche Veränderungen das im Unter-

richt nach sich ziehen wird. Ich glaube, darauf 

muss man sehr genau schauen. 

Wenn der Dezibelwert in einer Klasse im Durch-

schnitt bei 50 liegt und noch mal 35 obendrauf 

kommen, dann hat das auch etwas mit Arbeitsbe-

dingungen in der Klasse zu tun - sowohl für Schü-

lerinnen und Schüler als auch für die Lehrkräfte. 

Wir müssen eine Antwort darauf finden, wie das 

mit den Geräten klappt. Es geht nicht nur um An-

schaffungskosten und Ähnliches, sondern darum, 

wie es im Detail aussieht. 

Und wenn man dann im Zusammenhang mit die-

sem Haushalt anmahnt - das war ja in Ihren 

Wortbeiträgen zu erkennen -, warum man denn 

nicht sofort einsteigt, dann stelle ich mir die Fra-

ge, wie das mit Blick auf die Ausschreibungen 

läuft und wie lange die Beschaffung dauert, also 

ob es überhaupt eine Frage dieses Haushalts ist 

oder ob wir Probleme mit dem Ausschreibungs-

recht bekommen werden, weil das vielleicht ein 

europaweiter Auftrag ist. Es hängt also eine gan-

ze Menge an Fragen daran. Ich glaube, dass es 

mehr unbeantwortete Fragen in dem Bereich gibt, 

als dass wir Antworten darauf hätten. Ich bin aber 

sehr gespannt, wie wir gemeinsam zu einer ver-

nünftigen Lösung kommen werden. Ich sehe die 

Hoffnungslosigkeit, die Sie gerade skizziert ha-

ben, in diesem Haushalt überhaupt nicht, sondern 

ich sehe einen deutlichen Fortschritt für gute Bil-

dung in Niedersachsen. 

Ich glaube, dass Bildung eine gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe ist und deswegen sehr wohl 

Bund, Länder und Kommunen gemeinsam für Bil-

dung verantwortlich sind. Und es ist richtig, dass 

alle diese Ebenen sich auch an Bildung kosten-

mäßig beteiligen, um dieses wichtige Gut für 

Schülerinnen und Schüler, für Jugendliche in 

Niedersachsen finanzieren zu können. 

Abg. Mareike Wulf (CDU): Wir sind jetzt schon 

mitten in der Debatte, die wir wahrscheinlich auch 

im Plenum führen werden, aber wenn sich hier al-

le bedanken, möchte ich mich diesem Dank na-

türlich auch anschließen; denn wir wissen, dass 

jedes Mal viel Arbeit darin steckt, einen Haushalt 

aufzustellen. Auch von unserer Seite an alle Mit-

arbeitenden ein herzliches Dankeschön! 
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Ich möchte das, was die Vorredner gesagt haben, 

gar nicht wiederholen, aber ich finde, wenn wir 

über diesen Haushalt reden, müssen wir auch 

über das Thema digitale Bildung reden. Natürlich 

haben wir dafür eine ganze Menge Mittel vom 

Bund bekommen. Aber die digitale Bildung ist ein 

Schwerpunkt, den wir tatsächlich ohne die 

Corona-Pandemie in dieser Form nie gehabt hät-

ten, und wir hätten diese schnellen Fortschritte, 

die wir im letzten Jahr erlebt haben, nie erzielt. 

Von daher bin ich sehr dankbar dafür, dass alle 

daran mitgearbeitet haben, dass der DigitalPakt 

und das Sofortprogramm schnell auf den Weg 

gebracht wurden und dass wir jetzt auch im Rah-

men des „Masterplans Digitalisierung“ die von 

Ihnen angesprochenen Projekte möglichst schnell 

umsetzen, weil wir all das ganz einfach benöti-

gen. Denn die Digitalisierung ist in Zeiten von 

möglichen Pandemien kein Extra, keine Spielerei, 

sondern schlicht und ergreifend eine Notwendig-

keit. Und wir erwarten auch in den nächsten Jah-

ren und Haushalten weitere Schritte. 

Eine Frage zum Thema Stornokosten der Schu-

len: Wir haben hinsichtlich der Rechtsverpflich-

tung zur Zahlung der Stornokosten darüber ge-

sprochen, die Stornokosten der öffentlichen 

Schulen zu tragen. Wie sieht es bei den Schulen 

in freier Trägerschaft aus? Können die auch mit 

einer Erstattung der Stornokosten im Rahmen 

dieses Haushaltes rechnen? Und dann vielleicht 

noch eine Detailfrage: Eigentlich ging es nicht so 

sehr um die Erstattung der Stornokosten für die 

Schulen, sondern für die Eltern. Werden aus die-

sem Topf die Eltern oder nur die Schulen ent-

sprechend entschädigt? 

Eine Frage zur Teststrategie des Landes: Ich bin 

froh, dass wir eine Teststrategie haben, sehe 

aber doch eine gewisse Diskrepanz zwischen ei-

ner anlasslosen Testung und einer anlassbezo-

genen Testung. Es gibt nämlich bei den Erziehe-

rinnen und Erziehern keine anlasslose Testung, 

sondern nur eine anlassbezogene Testung, wenn 

die 7-Tage-Inzidenz über 35 Infektionen steigt - 

ebenso bei Angestellten in Pflegeeinrichtungen 

etc. Und bei den Lehrkräften ist nun von Ihnen ei-

ne anlasslose Testung auf den Weg gebracht 

worden. Wie passt das zusammen? Wie wurde es 

innerhalb der Landesregierung mit dem Sozialmi-

nisterium diskutiert, dass diese beiden Teststra-

tegien so unterschiedlich ausfallen? 

Minister Tonne (MK): Herr Bajus, haben Sie herz-

lichen Dank für das Festhalten der Erkenntnis: 

Wir haben eine hohe Disziplin in Schulen - übri-

gens auch in Kitas. Ich glaube, das können wir 

wirklich ganz deutlich feststellen, und das ist ein 

richtiger Gewinn und hilft uns ungemein. Wir ha-

ben uns alle bei dem Gedanken erwischt, zu fra-

gen: Werden sie das machen? - Wir stellen nun 

fest: Ja, das machen sie, und zwar wirklich vor-

bildlich - auch jüngere Schülerinnen und Schüler. 

Wir haben gedacht, dass es eigentlich nicht funk-

tionieren kann, aber sie haben sich ganz hervor-

ragend an die neuen Regeln gewöhnt. Dass das 

funktioniert hat, ist wirklich ein ganz entscheiden-

der Baustein. Deswegen habe ich vorhin die Zah-

len genannt.  

Über 100 betroffene Schulen - das ist natürlich 

durchaus eine gewisse Anzahl. Aber wenn man 

herausfiltert, wie viele davon wirklich „nur“ mit 

einzelnen Klassen betroffen sind, dann kann man 

feststellen, dass bei den meisten der betroffenen 

Schulen die weit überwiegende Anzahl der Schü-

lerinnen und Schüler völlig unbeeinträchtigt in den 

Präsenzunterricht gehen kann. Auch das ist ein 

gutes Signal, was uns insgesamt hilft, wenn-

gleich - und das ist das Schwierige daran -, es ei-

ne immense Belastung ist, die Gespräche mit den 

Schulen, den Lehrkräften, den Schulleitungen, mit 

all denjenigen, die unmittelbar damit zu tun ha-

ben, zu organisieren. 

Deswegen ist es so besonders bedauerlich, wenn 

Schulen und Kitas geöffnet sind und dort natürlich 

automatisch eine Belastung aufgrund von positiv 

getesteten Kindern und Jugendlichen stattfindet. 

Denn das ist ein richtiger Berg an Arbeit, der dort 

gerade weggeschafft werden muss. Diese Arbeit 

können wir aber nur dann verhindern, wenn wir 

insgesamt immer wieder daran appellieren, dass 

sich alle Beteiligten verantwortungsbewusst ver-

halten. Wenn man sich den Südkreis des Land-

kreises Cloppenburg anguckt, wo eine Fußball-

mannschaft infiziert ist, dann hat man eine Idee 

davon, welche Auswirkungen das auf den Schul-

betrieb hat, obwohl die Schule nichts dafür kann. 

Ich nehme gerne noch mal das Thema Lüftungs-

problematik auf. Wir haben an ganz vielen Stellen 

immer wieder erlebt, dass dann, wenn etwas 

Neues auf uns zukommt und zur Normalität wird, 

erst mal gefragt wird, ob das gutgehen kann. Das 

haben wir bei den Masken gehabt. Das haben wir 

bei anderen Regelungen gehabt. Wenn etwas 

neu auf uns zukommt, wurde gefragt: Kann das 

eigentlich funktionieren? - Ich glaube, ein ganz 

wesentlicher Punkt ist das Lüften. Ja, das Lüften 

wird Normalität sein. Ganz spannend ist übrigens, 
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dass all die Professoren in der Anhörung aus ih-

rer Fachexpertise dargelegt haben, dass wir jetzt 

über das Lüften reden, das eigentlich völlig unab-

hängig von der Pandemie immer stattfinden 

müsste. Das ist schon eine Besonderheit. Wir 

diskutieren an manchen Stellen über sogenannte 

CO2-Ampeln. Die CO2-Ampeln bringen folgendes 

spannendes Ergebnis: Nach 20 Minuten ist man 

gut beraten zu lüften, um die Konzentration der 

Schülerinnen und Schüler aufrechtzuerhalten. 

Das hat nichts mit der Pandemie zu tun. 

Ich glaube, dass wir als Allererstes akzeptieren 

müssen, dass das dazugehören wird. Ich zitiere 

aus der Pressemitteilung der KMK: Beim richtigen 

Lüften, so die Experten, kühlt sich die Raumtem-

peratur nur um 2 bis 3 Grad C ab. - Das wird 

machbar sein, auch wenn es draußen kälter ist. 

Das ist deutlich zu sagen. Das hindert uns nicht 

daran, regelmäßig zu lüften. Wir können über alle 

möglichen Maßnahmen diskutieren, rauf und run-

ter, das A und O bleibt das regelmäßige Lüften. 

Natürlich diskutieren wir diese Erkenntnisse auch 

mit den Schulträgern in Form der kommunalen 

Spitzenverbände. Es hat eine sehr klare Rück-

meldung an uns gegeben, die lautet: Das Lüften 

ist kein Problem in Niedersachsens Schulen. 

Dort, wo Probleme bestehen sollten, werden die-

se seitens der Schulträger behoben. - Wir haben 

gesagt, dass wir uns gerne Rückmeldungen an-

hören, aber die Botschaft an uns war sehr ein-

deutig, nämlich dass sich die Schulträger ihrer 

Verantwortung sehr bewusst sind. Daran habe ich 

auch keinen Zweifel. 

Wenn das Lüften das A und O ist, dann werden 

wir dazu kommen, dass es in Niedersachsens 

Schulen schlicht Normalität werden muss. Daran 

wird man sich auch, glaube ich, schnell gewöh-

nen. Dass jetzt während des Sommers alle Fens-

ter und Türen offen stehen, hat es früher auch 

nicht gegeben, und trotzdem haben sie es sehr 

schnell hinbekommen. Wir können machen, was 

wir wollen, wir können uns drehen und wenden, 

wie wir wollen, das muss organisiert werden, 

wenn Schulen und Kitas geöffnet sein sollen. Das 

wiederum ist unser hohes Ziel, um den Bildungs-

auftrag gewährleisten zu können. 

Zur Frage: Welche Wirkung haben Lüftungsanla-

gen? Ich will deutlich darauf hinweisen, dass die 

Experten sehr distanziert waren hinsichtlich der 

Auswirkungen beim Einsatz von Lüftungsanlagen. 

Sie haben gesagt: Es geht ein hohes Risiko damit 

einher. - Die schnelle Behauptung, dass sie einen 

großen Nutzen mit sich bringen würden, wurde 

von ihnen in Abrede gestellt. Ganz im Gegenteil, 

sie sagen: Damit ist auch ein hohes Risiko ver-

bunden. 

Gelegentlich wird an mich die Idee herangetra-

gen: Wir sollten uns nicht so anstellen, wir kriegen 

für 500 Euro vernünftige Geräte im Baumarkt. Da 

haben die Experten die Hände über den Kopf zu-

sammengeschlagen: Nehmt die Finger weg von 

solch einem Zeug. Ihr braucht vernünftige hoch-

qualitative Geräte - wenn überhaupt. - Wenn 

überhaupt, dann ist das etwas Ergänzendes. Und 

damit waren sie alle wieder beim Lüften. 

Ich erspare mir jetzt die ganze Batterie an Beden-

ken, die uns hinsichtlich des Einsatzes dieser Ge-

räte vorgetragen wurden. Aber man kommt immer 

sehr schnell wieder auf die Frage zurück: Wie 

kriegt man es hin, dass die Fenster geöffnet wer-

den, also dass man eine vernünftige Querlüftung 

hinbekommt? 

Zu den Testungen: Wir haben die landesweite an-

lassbezogene Teststrategie, in der im Unter-

schied zu ganz vielen Berufsgruppen richtiger-

weise die Erzieherinnen und Erzieher aufgeführt 

sind. Das ist auch ein Unterschied zu den Lehr-

kräften. Wir sehen uns immer wieder mit der Be-

hauptung konfrontiert, dass es so etwas wie eine 

schleichende Verbreitung des Virus in der Schule 

gäbe, weil nicht ausreichend getestet würde. Ich 

weiß nicht, wie oft mir vorgehalten worden ist: Die 

Zahlen sind nur deshalb so niedrig, weil ihr so 

wenig testet. - Wir haben uns sehr bewusst diese 

Stelle herausgesucht, um zu sagen: Ja, zum ei-

nen geht es um die Frage, wie wir das Sicher-

heitsempfinden von Lehrkräften stärken können. 

Ein nenne ein ganz konkretes Beispiel dazu: In 

der letzten Woche habe ich mit einem Lehrerkol-

legen aus einer betroffenen Schule im Landkreis 

Celle gesprochen. Dort zeigte das Gesundheits-

amt ein völlig korrektes Verhalten. Es sagte: Wir 

testen hier einen Jahrgang. Wir testen Lehrkräfte, 

die betroffen waren, aber eben nicht alle Lehrkräf-

te. - Und dass Lehrkräfte, die in einem Kollegium 

arbeiten, in dem es entsprechende Vorfälle gege-

ben hat, dann sagen, sie möchten aber wissen, 

ob da irgendetwas ist oder nicht, finde ich, ist ein 

völlig berechtigter Anlass. Ich sage noch mal: 

Wenn sich 300 Lehrkräfte mit dieser Unsicherheit 

herumgetragen haben, einige davon im Zweifels-

fall für sich entscheiden würden, zu Hause zu 

bleiben, wir aber die Testmöglichkeit haben, die 

damit eine Sicherheit für den Lehrer darstellt, weil 
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er dann in die Schule gehen kann, dann ist das 

ein gutes Ergebnis. 

Die Unterschiede - das war ja auch die Frage von 

Frau Wulf - liegen auch in der Arbeitgebereigen-

schaft. Wir haben die Landesbediensteten in 

Schule als diejenigen definiert, die anlasslos ge-

testet werden. Übrigens sagen wir auch jetzt sehr 

bewusst und sehr abgestimmt: Am Anfang des 

Schuljahres kommt es darauf an, Rückkehrer 

schwerpunktmäßig zu testen. Dann gibt es jetzt 

eine Phase, in der wir sagen, wir können anlass-

lose Testungen durchführen. Denn wir müssen 

auch mal gucken, welche Ergebnisse uns das ei-

gentlich mit auf den Weg gibt. Wir erhalten damit 

auch weitere Erkenntnisse. Wenn Lehrkräfte da-

mit sehr verantwortungsbewusst umgehen und 

sich nicht im hohen Maße testen lassen, dann ist 

das auch ein gutes Ergebnis. Dass das jetzt ein 

bürokratisches Verfahren sein soll, teile ich 

schlichtweg nicht. 

Abg. Mareike Wulf (CDU): Ich habe eine Zwi-

schenfrage. Das Beispiel, das Sie genannt ha-

ben, ist ja genau die anlassbezogene Testung. 

Wenn Fälle in einer Schule auftreten, dann gibt 

es ja einen Anlass zu testen, weil es den Ver-

dacht gibt. 

Minister Tonne (MK): Das ist nur teilweise eine 

anlassbezogene Testung, weil das Gesundheits-

amt entscheidet, wer diejenigen sind, die betrof-

fen sind - die Kontaktpersonen. Ich meinte die 

Lehrkräfte, die nicht vom Gesundheitsamt als 

Kontaktpersonen getestet werden, sondern das 

weitere Kollegium, das dort arbeitet. Deswegen 

ist die anlasslose Testung eine Ergänzung zur an-

lassbezogenen Testung. In dem Fall fand ich es 

besonders erklärbar. Deswegen gibt es jetzt auch 

dieses Angebot. Wir haben sehr deutlich ge-

macht, dass das kein dauerhaftes Angebot ist. 

Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, daraus Er-

kenntnisse zu ziehen. Gibt es so etwas wie eine 

schleichende Verbreitung, die man einfach nur 

nicht feststellt? - Jedes negative Ergebnis ist 

dann auch ein Beitrag dazu, um das zu widerle-

gen. 

Abg. Mareike Wulf (CDU): Wir haben ja vor den 

Sommerferien schon mit Studien angefangen. Die 

Tellkampfschule in Hannover war ja z. B. eine der 

Schulen, in der getestet wurde, wie sich das Virus 

in Schulen verteilt. Gibt es dazu denn schon Er-

kenntnisse und Ergebnisse, die in die Teststrate-

gie eingeflossen sind? 

Minister Tonne (MK): Selbstverständlich werden 

die Ergebnisse mit einfließen. Ich bin mir aber ge-

rade nicht ganz sicher, wann sie vorliegen wer-

den. Ich glaube, es dauert noch eine ganze Zeit, 

bis wir mit Erkenntnissen rechnen können. Des-

wegen haben wir jetzt mit der anlasslosen Tes-

tung eine Chance, auch schneller Ergebnisse an 

die Hand zu bekommen. 

Abg. Volker Bajus (GRÜNE): Herr Minister, Sie 

haben ja gerade erläutert, warum man die anlass-

lose Testung mit den Lehrkräften als Bedienstete 

des Landes durchführt, damit man dieses Gefühl, 

das Virus könnte sich unbemerkt verbreiten, falsi-

fizieren und diesem Gerücht dann auch Einhalt 

gebieten kann. Das gilt doch für Kitas ganz ge-

nauso. Ich sage einmal: Kommunen sind nicht in 

der Lage, dies anzubieten. Hier eine strikte Tren-

nung vorzunehmen, will mir nicht klar werden. 

Man kann doch nicht sagen: Einerseits habe ich 

hier die Aufgabe, ein Gerücht zu stoppen, wenn 

man so will, oder eine Frage zu klären. Aber die-

se Aufgabe habe ich an Kitas genauso wie an 

Schulen. Das Mindeste müsste doch sein, dass 

das Land gemeinsam mit den Kommunen die an-

lasslose Testung landesweit auch an Kitas vor-

nimmt. Spätestens dann, wenn Sie auf Erziehe-

rinnen und Erzieher treffen und mit denen reden, 

hören Sie oft die Frage: Warum stellt sich die 

Frage bei uns nicht? Warum sind wir weniger wert 

als Lehrkräfte an Schulen? 

Minister Tonne (MK): Ich sage erst mal sehr deut-

lich: Die Erzieherinnen und Erzieher sind natürlich 

nicht weniger wert. Ich habe auch gerade ver-

sucht herauszuarbeiten, wo auch Erzieherinnen 

und Erzieher in der Teststrategie gegenüber an-

deren bevorzugt werden - berechtigterweise, wie 

ich finde. In der Teststrategie des Landes sind 

bisher Erzieherinnen und Erzieher im Umfeld ei-

ner anlasslosen Testung genannt, aber nicht die 

Lehrkräfte. Da gibt es also ein Ungleichgewicht. 

Das haben wir jetzt mit dieser Möglichkeit der 

zweimaligen anlasslosen Testung ein bisschen 

aufgefangen. Ich will ganz deutlich sagen: Das ist 

immer eine Frage des Ausgleichs. Denn die je-

weils anderen, z. B. die Lehrkräfte, fragen: Wa-

rum sind Erzieherinnen und Erzieher genannt? 

Erzieherinnen und Erzieher fragen: Warum dürfen 

sich die Lehrerinnen und Lehrer anlasslos testen 

lassen? 

Es gilt jetzt, zu sehen, wie wir das im Laufe der 

nächsten Wochen und Monate ausgleichen kön-

nen. Ich will ganz deutlich sagen: Das hat nichts 

mit einer Schlechterstellung oder Ähnlichem zu 
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tun. Ich will auch deutlich sagen, damit wir das 

nicht zu sehr in den Vordergrund stellen: Wir 

nehmen jetzt nicht das Geld in die Hand, um ein 

Gerücht zu widerlegen. Aber ich glaube, wir kön-

nen aus solch einer Testung eben auch einen 

entsprechenden „Beifang“ ziehen. Ich sage das 

nur, damit nicht als nächstes die Anfrage kommt, 

ob man diese Summe einsetzen darf, um Gerüch-

te zu widerlegen. 

Zur frühkindlichen Bildung: Zahlt der Bund beim 

Thema Gute-KiTa-Gesetz, oder zahlt er nicht? 

Wir haben keinen Zweifel daran, dass der Bund 

die Versprechen einhalten wird und die Mittel ver-

stetigt werden, damit wir sie zur Verfügung ha-

ben, um die Qualität richtigerweise weiter auszu-

bauen. Herr Försterlings Aussage, dass wir Quali-

tät nur über Bundesgelder definieren, wird durch 

einen Blick in den Haushaltsplan widerlegt, aus 

dem hervorgeht, wie viel das Land Niedersachsen 

in Qualität investiert. Wichtig ist allerdings, dass 

diese Maßnahmen verstetigt werden, damit sie in 

der Tat dauerhaft in Qualität hineinfließen kön-

nen. Es wäre wünschenswert, das auch rechtlich 

abzusichern. Aber das Entscheidende ist doch 

erst einmal für alle Beteiligten, dass die Mittel tat-

sächlich fließen. Und das tun sie, egal ob es über 

eine Richtlinie oder über eine Verankerung im 

Gesetz erfolgt. 

Zu den Fachkräften: Wir haben es in den letzten 

Jahren geschafft, die Ausbildungsplätze im Be-

reich Erzieherinnen und Erzieher jedes Jahr um 

einen nennenswerten dreistelligen Betrag aufzu-

stocken. Wir können die Entwicklung gerne noch 

mal aufzeigen. Im Schnitt sind das immer 400 bis 

500 Plätze mehr gewesen. Ich erinnere mich da-

ran, dass wir gerade im letzten Jahr - für dieses 

Jahr liegen mir die Zahlen noch nicht vor -, nahe-

zu 1 000 zusätzliche Plätze geschaffen haben. 

Das lag an einem deutlichen Aufwuchs der voll-

zeitschulischen Ausbildung, aber auch an den 

von uns angebotenen Möglichkeiten der berufs-

begleitenden Qualifizierung, die wir seit längerer 

Zeit kontinuierlich aufbauen, also sich begleitend 

qualifizieren zu lassen zur Sozialassistentin/zum 

Sozialassistenten und begleitend qualifizieren zu 

lassen zur Erzieherin/zum Erzieher. Da wiederum 

ist auch der Brückenschlag zur Richtlinie Qualität, 

weil wir auch darüber den Einrichtungen Mittel zur 

Verfügung stellen, um dort eine Finanzierung die-

ser in Teilzeit Ausgebildeten leisten zu können. 

Wie gesagt, die genauen Zahlen gucken wir uns 

noch an. Ich glaube, für dieses Schuljahr haben 

wir sie auch noch nicht vorliegen. Ich weiß, im 

letzten Jahr war das noch einmal ein richtig deut-

licher Aufwuchs. Wir bewegen uns zahlenmäßig 

in einem Bereich von 15 000 jungen Menschen, 

die sich in dieser Ausbildung befinden. Wir benö-

tigen sie aber auch, weil es einen stetigen Aus-

bau von Gruppen gibt - das ist auch das, was wir 

uns wünschen -, weil wir einen Aufwuchs auch im 

Bereich von Qualität haben - ich verweise noch 

mal auf die Richtlinie - und weil wir in den nächs-

ten Jahren natürlich auch entsprechende Alters-

abgänge haben werden, die kompensiert werden 

müssen. Und dafür sind alle Anstrengungen rich-

tig und nötig, um einen weiteren Aufwuchs hinzu-

bekommen. Den brauchen wir nämlich dort drin-

gend, um die Bedarfe abdecken zu können. 

Zur Ganztagsschule: Wir werden weiterhin alle 

Schulen, die sich auf den Weg machen, Ganz-

tagsschule werden zu wollen, entsprechend dabei 

unterstützen. Es wurde in einem Plenarabschnitt 

kurz vor der Sommerpause gefragt - ich glaube, 

Herr Försterling war es -: Was ist denn mit den 

Ganztagsschulen zum 1. August 2020? Werden 

sie genehmigt - oder nicht? Die Antwort war: Ja, 

sie werden genehmigt. - Wir haben, selbst in die-

ser für die Unterrichtsversorgung ambitionierten 

Zeit, natürlich trotzdem gesagt, dass diese Mittel 

in den Ganztag hineinfließen werden, weil wir den 

weiteren Ausbau von Ganztagsschulen möchten, 

und zwar in dem Tempo, in dem die entspre-

chenden Anträge bei uns ankommen. Es wird 

keinen Stopp geben. Ich hatte ja erwähnt, dass 

wir auch durch die Beschlüsse auf Bundesebene 

den Schulträgern für den Ausbau von Ganztags-

schulen investive Unterstützung geben können, 

also das, was dafür entsprechend nötig ist. Das 

waren die 70 Millionen, die ich genannt habe. 

Sie hatten nachgefragt: Wie sind die Zahlen im 

Bereich Einstellung? Mit Stand 24. September 

2020 lagen wir bei 2 006 eingestellten Lehrkräf-

ten. Das Spannende ist, dass in den letzten Wo-

chen, also nach der Bekanntgabe der Schuljah-

resauftakt-PK, wir auch durchaus noch eine Lü-

ckenschließung im Bereich Haupt- und Realschu-

le/Oberschule haben. Wir sind jetzt aktuell im Be-

reich der Oberschule bei 81 % angekommen. Es 

geht also vorsichtig voran. Eine ähnliche Tendenz 

haben wir übrigens, mit ein wenig Rücklauf, bei 

den Besetzungen im Grundschulbereich. Ich kann 

mich daran erinnern, dass es 2017/2018 sehr 

schwierig war. Aktuell liegen wir dort bei einer 

Besetzung von 97 % der ausgeschriebenen Stel-

len. Das ist ein wirklich ein tolles Ergebnis. Wir 

können jetzt, gerade mit Blick auf die Oberschule, 

sehen, dass wir auch dort noch weitere Stellen 
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besetzen können. Und das läuft ja auch noch wei-

ter.  

Weiter läuft auf jeden Fall auch das Thema De-

mokratiebildung/Friedensbildung an Schulen. Wir 

werden jetzt den entsprechenden Erlass auf den 

Weg bringen können. Ich will aber ganz deutlich 

sagen, dass das für mich typische Projekte sind, 

die ein Angebot an Schule sind, um entsprechen-

de Bestrebungen zu stärken und auch diejenigen 

zu bestärken, die sich auf den Weg machen. Das 

Spannende daran ist, dass wir den Schulen eine 

Möglichkeit geben, einen Schwerpunkt zu wäh-

len, wie sie sich ausrichten wollen. Ich habe Prob-

leme damit, so etwas von oben herab vorgeben 

zu wollen, weil solch eine Ausrichtung nur dann 

wirksam ist, wenn sie in der Schule gelebt wird. 

Ich habe beispielsweise gerade in dieser Woche 

ein Gespräch mit den entsprechenden Regional-

koordinatoren zum Thema Umweltschulen ge-

führt. Alleine in dieser neusten Staffel, die aufge-

setzt wird, haben sich in Niedersachsen 150 

Schulen mehr beworben, und zwar 470 Schulen, 

die anerkannte Umweltschule sein möchten. Wir 

erleben das bei Schule ohne Rassismus, bei 

Schule mit Courage und im Übrigen auch bei Eu-

ropaschulen. All das - das ist das Gute daran - 

wird aus der Schulgemeinschaft heraus gelebt. 

Und damit ist die Ausrichtung dann auch wirksam 

und wird durch das gesamte Schulleben durchge-

tragen. Deswegen wird mit den Erlassen niemand 

geknebelt, es wird auch niemand unlauter ge-

zwungen, aber es werden Angebote gemacht, 

diesen Weg zu gehen. 

Herr Försterling hat gefragt, ob Schule nicht auch 

ohne Sonderprogramme auskommen müsste. Ich 

glaube, dass es ganz wichtig ist, solche Angebote 

zu machen, um damit der sehr unterschiedlichen 

Ausrichtung in Schule gerecht zu werden. Selbst-

verständlich gehört auch das dazu, wenn man 

das identifiziert und Schulen sagen, dass sie ei-

nen Bedarf an Unterstützung haben. Das gilt nicht 

für alle, aber das ist dort auch ein wirksamer He-

bel.  

Abg. Björn Försterling (FDP): Weil wir den Kin-

dern das Lesen nicht im Regelbetrieb beibringen 

können, brauchen wir ein Sonderprogramm. 

Minister Tonne (MK): Sehen Sie, dazu haben wir 

eine sehr unterschiedliche Einschätzung, eine 

sehr unterschiedliche Analyse. Natürlich gibt es 

einzelne Schulen, in denen das sehr verstärkt ei-

ne Rolle spielt und denen wir eine bessere Unter-

stützung an die Hand geben müssen. Und andere 

Schulen sagen uns, das sei nicht nötig. Ich bin 

sehr dafür, dass wir das Problem individuell be-

trachten und fragen, wo wir Schulen unterstützen 

können. Herr Försterling, dass sich in den letzten 

Jahren gesellschaftlich etwas getan hat und sich 

damit auch Schülerinnen und Schüler anders 

entwickeln, das werden selbst Sie nicht bestreiten 

können. 

Beim Thema regionale Umweltbildungszentren 

habe ich nicht vor Augen, dass es irgendwelche 

Veränderungen geben soll. Das gucke ich mir 

gerne noch mal an, aber zumindest habe ich da-

zu nirgendwo einen „Merker“ gesetzt. 

Herr Försterling hat darauf hingewiesen, die Fi-

nanzierung der Zulage geschehe aus Lehrerstel-

len. Das ist zu vereinfacht dargestellt: Wir leisten 

einen Teilbeitrag dazu. Aber es gibt keine 1 : 1-

Sperrung von entsprechenden Stellen, um die Zu-

lage zu finanzieren, sondern es wird ein Teilbei-

trag geleistet. 

Zu den 7,5 Millionen Euro für die BBSn: Ich habe 

ausgeführt, dass wir im letzten Jahr erstmalig ei-

ne strukturelle Verbesserung geschaffen haben, 

indem wir gesagt haben: Es gibt 7,5 Millionen Eu-

ro mehr Budget für die BBSn. - Das wird durch-

geschrieben. Das gibt es auch im nächsten Jahr. 

Das ist also keine einmalige Erhöhung, sondern 

das ist strukturell verankert worden. Und wir ha-

ben jetzt über die Beratungen der Landesregie-

rung zum Haushaltsplan diese 7,5 Millionen Euro 

noch einmal um 3,5 Millionen Euro aufgestockt. 

Wir gehen davon aus, dass durch die Mittel, die 

für 2020 zur Verfügung standen, aber wegen der 

Corona-Pandemie bei Weitem nicht abgerufen 

wurden - hier kommen wir zu den Mitteln, die von 

2020 nach 2021 übertragen werden - in 2021 

damit mehr Geld zur Verfügung steht. Ich habe 

nicht gesagt, dass es in 2021 plus 7,5 Millionen 

Euro gibt, sondern diese 7,5 Millionen Euro wer-

den strukturell fortgeschrieben. 3,5 Millionen Euro 

werden seitens der Landesregierung draufgelegt, 

plus zu erwartende Ausgabereste kommt man 

dann in Summe zu mehr Geld, als den BBSn in 

2020 zur Verfügung stand. Das war die Ausfüh-

rung. 

Zum Thema Inklusion: Ich will erst einmal an die-

ser Stelle, das ist sehr ernst gemeint, einen herz-

lichen Dank sagen für die Bemühungen aller vier 

Fraktionen, auch in einem Antrag zueinanderzu-

kommen. Ich finde, das ist nach wie vor ein sehr 
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gutes Zeichen. Und selbstverständlich werden wir 

auch zusehen müssen, wie wir nicht nur die in-

haltlichen Vorgaben dieses Entschließungsantra-

ges umsetzen können, sondern wie wir dort mit 

Blick auf Ausbau, Multiprofessionalität weiter vo-

rankommen. Dass wir miteinander das Bestreben 

haben und dort einen deutlichen Aufwuchs haben 

möchten, ich glaube, das ist unbestritten. Es gibt 

immer wieder einen Widerstreit der Interessen, 

die hier in Einklang gebracht werden müssen. 

Aber Sie können heute mitnehmen, dass wir uns 

ernsthaft damit auseinandersetzen werden, wie 

wir die Ressourcen, die hinterlegt werden müs-

sen, auch entsprechend finden. Ich darf aber 

auch darauf hinweisen, dass in den letzten Jah-

ren diese Aufwüchse im Bereich multiprofessio-

nelle Teams stattgefunden haben. Man kann im-

mer kritisieren: Da hätten wir schneller oder um-

fangreicher arbeiten müssen. - Das gehört dazu, 

aber die Aufwüchse haben stattgefunden. Ich fin-

de, das darf man an dieser Stelle festhalten. 

Frau Wulf hat das Thema digitale Bildung ange-

sprochen. Es ist mir ein Anliegen, dass wir zwei 

Dinge auseinanderhalten: 

Erstens. Der Ansatz des DigitalPaktes Schule ist 

und bleibt, das Lernen mit digitalen Medien in der 

Schule zu stärken. Unsere Vorstellung ist: Die 

Schülerinnen und Schüler sind in der Schule, und 

dort soll das Lernen mit digitalen Medien 

schlichtweg zur Normalität gehören. Das ist nicht 

ersetzend, sondern ergänzend. Das ist ganz 

wichtig dabei. Und wir sagen den Schulen auch: 

Setzt das digitale Lernen so ein, wie es sinnvoll 

im Unterricht ist. In Veranstaltungen sage ich im-

mer: Das Lernen von Vokabeln wird so oder so 

stattfinden müssen. Der Unterricht wird dadurch 

nicht leichter, sondern er wird anders. 

Zweitens. Aufgrund der Pandemie stellt sich die 

Frage: Wie können wir Ausstattung verbessern, 

wenn wir in Situationen kommen, dass Schülerin-

nen und Schüler eben nicht in der Schule sein 

können? Wie können wir das nachhaltig verbes-

sern - mit Endgeräte-Ausstattung, auch mit Un-

terstützung durch die Kommunen, die auf diesem 

Weg sind? Mit Blick auf die Bildungscloud: Wie 

kann man kommunizieren? Auch das hat einen 

richtigen Schub bekommen. Das ist aber eine Er-

gänzung und kein Widerspruch in der Aussage. 

Zu den Stornokosten für freie Schulen. - Ja, die 

wird es geben. Der rechtliche Weg dahin ist etwas 

komplizierter. Ich hatte ausgeführt: Bei den öffent-

lichen Schulen ist über das Schulgesetz sehr klar 

geregelt, dass wir die Stornokosten erstatten 

können. Diesen gesetzlichen Anspruch laut 

Schulgesetz gibt es nicht für freie Schulen, und 

deswegen muss dafür eine Form der Billigkeits-

leistung gefunden werden. Das wird gemacht 

werden, auch die freien Schulen werden diese 

Erstattung erhalten, aber das können wir nicht in 

einem unterjährigen, also einem laufenden Haus-

halt machen, sondern wir müssen mit Blick auf 

den nächsten Haushalt eine Grundlage finden, 

um das umsetzen zu können. So gerne wir es 

auch einfacher machen würden, gäbe es dann 

hinsichtlich des Haushaltsrechts erhebliche Prob-

leme. Ich habe bei dieser Frage schon ausrei-

chend „Kopfschmerzen“ gehabt, aber das wird 

kommen mit Blick auf 2021. 

Die Entschädigung erhalten natürlich dann auch 

die Eltern. Wir haben ja sehr unterschiedliche 

Wege, wie sie gezahlt worden ist. Es gibt Direkt-

zahlungen, es gibt Zahlungen über die Schule. 

Die Schule hat verauslagt. All das wird rückabge-

wickelt. Aber natürlich sind die Stornokosten, die 

erstattet werden, keine Wirtschaftsförderung, 

sondern sie sind das Ausgleichen von Verlusten, 

die die Schulen, die Eltern gehabt hätten. Dafür 

sind die Rückzahlungen da, dafür finden sie ge-

rade statt. 

Abg. Volker Bajus (GRÜNE): Ich hatte noch ge-

fragt, wie Sie die Perspektive der Globalen Min-

derausgabe in den nächsten Jahren sehen. Was 

stellen Sie sich vor, in welchen Bereichen Sie 

diese erbringen können? Und letztlich stelle ich 

noch die Frage: Was würden Sie sich wünschen? 

- Wir haben hier ja das Lob an die Regierungs-

fraktionen schon gehört. Die wollen ja noch etwas 

tun. Und wir werden sie mit Sicherheit dabei un-

terstützen wollen, auch wenn Sie jetzt sagen, an 

dieser oder jenen Stelle habe ich mich gegenüber 

dem Finanzminister nicht ganz durchgesetzt. Am 

Ende geht es ja um das Recht des Haushaltsge-

setzgebers, der hier noch etwas nachjustieren 

kann. Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich dazu 

noch mal zu äußern. Also: Wo haben Sie sich ge-

genüber Herrn Hilbers nicht durchgesetzt? 

Abg. Björn Försterling (FDP): Ich möchte nur 

noch mal hinsichtlich des Bereiches der frühkind-

lichen Bildung deutlich machen, dass es den Ein-

richtungen schon lieber wäre, das Kita-Gesetz 

würde nachhaltig verändert werden, anstatt im-

mer nach Berlin schauen zu müssen, ob es Bun-

desmittel geben wird oder nicht. Ich glaube, das 

würde vielleicht auch für den einen oder anderen 

Mitarbeitenden Perspektiven schaffen, sich zu 
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entscheiden, nach der Ausbildung länger in dem 

Beruf zu bleiben, als es die Verweildauer aktuell 

in dem Beruf zeigt. 

Zu den Stellen. Ich will nur einmal aus dem 

Haushalt vorlesen. Finanzierungsbeiträge, u. a. 

ressortspezifische Zuschussminderung: Gegenfi-

nanzierung: 330 Vollzeiteinheiten, Rechtsver-

pflichtung: 156 Vollzeiteinheiten, Stellenzulage für 

Lehrkräfte: 247 Vollzeiteinheiten, Nachwuchsge-

winnung für die allgemeine Verwaltung: 3 Voll-

zeiteinheiten. Das sind insgesamt 736 Vollzeit-

einheiten. Sie können das Sperren nennen, am 

Ende sind diese Stellen in 2021 nicht da, um 

durch Lehrkräfte besetzt zu werden. Das halten 

wir für ein Problem. 

Bei den BBSn, finde ich, ist das schon eine ganz 

spannende Zahlenakrobatik. Sie haben letztes 

Jahr im Regierungsentwurf 7,5 Millionen Euro zur 

Verfügung gestellt. Die Regierungsfraktionen ha-

ben 7,5 Millionen obendrauf gelegt, das machte 

dann 15 Millionen Euro. Und jetzt stehen im 

Haushaltsentwurf 2021 nur 11 Millionen Euro. 

Das bedeutet für mich erst mal minus 4 Millionen 

Euro. Das haben die Haushälter auch so ausge-

rechnet, als sie die Ansätze verglichen haben. Al-

so scheine ich relativ nah zu liegen. 

Sie sagen, das sei alles nicht so schlimm, weil 

Corona Gott sei Dank dafür gesorgt hat, dass wir 

entsprechende Ausgabereste übertragen können. 

Für mich macht das nicht den Eindruck, als sei 

grundlegend dafür gesorgt worden, genügend 

Mittel für die Berufsbildenden Schulen bereitzu-

stellen - im Vergleich zum Jahr 2020. Ich finde es 

sehr spannend, wenn man weiß, wie lange sich 

ein Haushaltsaufstellungsverfahren hinzieht, dass 

man dann schon scheinbar in den ersten Zügen 

der Haushaltsaufstellung darauf gebaut hat, dass 

sich Corona so lange hinzieht und deswegen die 

Berufsbildenden Schulen nicht so viel aus ihrem 

Budget verausgaben können. Mich würde inte-

ressieren, bei welchen Haushaltsansätzen wir 

sonst noch davon profitieren, dass in 2020 wegen 

Corona nicht so viel passieren konnte. 

Abg. Mareike Wulf (CDU): Ich habe noch eine 

Nachfrage zu den BBSn, weil das tatsächlich ein 

wichtiges Thema hinsichtlich der Budgets ist. Es 

sind 11 Millionen Euro veranschlagt, und die 

BBSn haben in diesem Jahr nicht die ganzen 

15 Millionen Euro ausgegeben, die sie zur Verfü-

gung hatten, weshalb Mittel übertragen werden. 

Wenn man sich das Ausgabeverhalten einmal 

anschaut, kann ich mir vorstellen, dass die 

Corona-bedingten Effekte wahrscheinlich im Mo-

ment noch gar nicht sichtbar sind. Das würde 

mich interessieren, weil ja eine Personalplanung 

vorlag, die relativ stabil war. Die wurde ja ge-

macht, als wir noch kein Corona hatten. Und es 

war ja gerade das Ziel, die Lehrkräfte nicht zu 

entlassen, die aus diesen Mitteln finanziert wer-

den. Wie schätzen Sie es anhand des Ausgabe-

verhaltens im letzten Jahr ein: Reichen diese Mit-

tel für die Bedarfe der BBSn aus? 

Minister Tonne (MK): Herr Bajus, die Frage, wie 

sich die Globale Minderausgabe entwickelt, ist 

zugegebenermaßen schwierig. Sie ist fast so 

schwierig wie die Frage: Was gibt es da eigentlich 

noch für Wünsche? - Ich glaube - ich kann da 

auch für die Kolleginnen und Kollegen sprechen -, 

niemand wünscht sich Globale Minderausgaben. 

Das ist immer ein Ärgernis, das einen beeinträch-

tigt. Vielleicht ist das immer eine Frage der Ab-

wägung: Wie kriegt man das haushalterisch halb-

wegs vernünftig zueinander. Ich glaube, es ist 

anhand der Zahlen völlig klar, dass diese Globale 

Minderausgabe in den nächsten Jahren nicht be-

liebig aufwachsen kann. Momentan ist das dar-

stellbar, aber das ist perspektivisch nicht etwas, 

was man einfach fortschreiben kann. Das ist auch 

sehr deutlich aus dem Kultusministerium heraus 

kommuniziert worden, auch in den Beratungen. 

Das ist bei den Fraktionen entsprechend hinter-

legt. 

Zu den Wünschen. Ich glaube, dass es selbstver-

ständlich auch weiterhin eine ganze Menge an 

berechtigten Bedarfen gibt. Dass uns irgendwann 

einmal die Ideen ausgehen, was wir weiter bean-

tragen könnten, glaube ich nicht. Selbstverständ-

lich sind die Schwerpunkte, die wir berechtigt set-

zen wollen: Qualität in der frühkindlichen Bildung, 

Multiprofessionalität, Stärken der Bildung. Ich 

glaube, das kann man so deutlich festhalten. 

Herr Försterling, die von Ihnen genannte Zahl ist 

korrekt. Die habe ich in meinem Vortrag auch ge-

nannt - 736 Stellen. Und da gibt es auch den Brü-

ckenschlag zur Globalen Minderausgabe. Selbst-

verständlich ist es wichtig, dass diese Stellen ge-

sperrt und nicht gestrichen werden, sondern dass 

man bei Fragen der Veränderung der Globalen 

Minderausgabe entsprechende Stellen zur Verfü-

gung hat, die wir in der Tat dann auch benötigen. 

Für nächstes Jahr können wir mit dem, was wir 

zur Verfügung haben, abseits der Sperrungen, 

die Bedarfe abdecken. Das ist eigentlich das 

wichtige Zeichen, auch für uns, gewesen. 
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Ebenso haben Sie recht, wenn Sie die Beträge 

zusammenrechnen, die das Land zur Verfügung 

stellt, ergänzt um die politische Liste, dass im 

Budget die strukturelle Erhöhung für 2020 bei 

15 Millionen Euro und für 2021 ohne politische 

Liste und ohne Ergänzungen bei 11 Millionen Eu-

ro liegt. 

Aber die sehr klare Botschaft hinsichtlich Ihrer 

Frage, ob das mit Blick auf das nächste Jahr aus-

reicht: Nach dem jetzigen Stand kann man sehr 

deutlich sagen, dass sie für nächstes Jahr mehr 

zur Verfügung haben, als ihnen dieses Jahr zur 

Verfügung gestellt worden ist. Wenn selbst die 

Fachverbände mit Blick auf das, was wir für die-

ses Jahr zur Verfügung gestellt haben, sagen, 

dass wir ihre Forderung erfüllt haben, dann mag 

das ein Indiz dafür sein, dass die Mittel einstwei-

len ausreichend sind. 

* 

Der Ausschuss beabsichtigt, die Einzelberatung 

in einer zusätzlichen Sitzung am 23. Oktober 

2020 durchzuführen. 

*** 



Seite 24 Kultusausschuss - 44. Sitzung am 25. September 2020 (öffentlich) 18. WP 



18. WP Kultusausschuss - 44. Sitzung am 25. September 2020 (öffentlich) Seite 25 

Tagesordnungspunkt 2: 

Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2021 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der 

Fraktion der CDU - Drs. 18/7357 

erste Beratung: 83. Plenarsitzung am 15.09.2020 

federführend: AfHuF;  

mitberatend: AfRuV, AfIuS, KultA, AfWAVuD, 

AfSGuG 

 

Mitberatung 

Der Ausschuss führte die Mitberatung des Ge-

setzentwurfs durch. ParlR Dr. Oppenborn-Recci-

us (GBD) teilte mit, dass in der in Kürze fertigge-

stellten Vorlage des GBD keine Änderungsvor-

schläge zu den Artikeln, die den Kultusausschuss 

beträfen, unterbreitet würden. 

 

Beschluss 

Der Ausschuss schloss die Mitberatung - ohne 

Empfehlungen an den federführenden Ausschuss 

für Haushalt und Finanzen - ab. 

*** 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/07001-07500/18-07357.pdf
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Tagesordnungspunkt 3: 

a) Schule pandemiefest machen 

Antrag der Fraktion der FDP - Drs. 18/6811 

b) Schulen und Kitas in Corona-Zeiten pan-

demiefest und gerecht aufstellen: Infekti-

onsschutz ernst nehmen, Digitalisierung 

vorantreiben, sozialen Härten begegnen, 

Planungssicherheit schaffen 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - 

Drs. 18/7055 

Zu a) erste Beratung: 80. Plenarsitzung am 

02.07.2020 

federführend: KultA;  

mitberatend gem. § 27 Abs. 4 Satz 1 

i. V. m. § 39 Abs. 3 Satz 1 GO LT: AfHuF 

Zu b) direkt überwiesen am 20.07.2020 

federführend: KultA;  

mitberatend gem. § 27 Abs. 4 Satz 1 

i. V. m. § 39 Abs. 2 Satz 2 GO LT: AfHuF 

 

Der Ausschuss setzte diesen Punkt vor dem 

Hintergrund der in der Allgemeinen Aussprache 

zu TOP 1 bereits gegebenen Informationen von 

der Tagesordnung ab. 

*** 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/06501-07000/18-06811.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/07001-07500/18-07055.pdf
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Tagesordnungspunkt 4: 

Umsetzung der Inklusion an Niedersachsens 

Schulen verbessern 

Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion der 

CDU, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und 

der Fraktion der FDP - Drs. 18/6823 

erste Beratung: 80. Plenarsitzung am 02.07.2020 

KultA 

 

Verfahrensfragen 

Der Ausschuss kam überein, die Landesregie-

rung um eine Unterrichtung in der übernächsten 

Sitzung am 30. Oktober 2020 zu bitten. Ferner 

nahm er in Aussicht, eine Anhörung zu dem 

Thema durchzuführen. Der Kreis der Anzuhören-

den soll am Rande des nächsten Plenums erör-

tert werden. 

*** 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/06501-07000/18-06823.pdf
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Tagesordnungspunkt 5: 

Dicke Luft in Niedersachsens Klassenzimmern 

und Schulbussen 

Antrag der Fraktion der FDP - Drs. 18/7352 

erste Beratung: 83. Plenarsitzung am 15.09.2020 

federführend: KultA;  

mitberatend gem. § 27 Abs. 4 Satz 1 i. V. m. § 39 

Abs. 3 Satz 1 GO LT: AfHuF 

 

Verfahrensfragen 

Der Ausschuss kam überein, die Landesregie-

rung um eine Unterrichtung zu dem Thema in ei-

ner der nächsten Sitzungen zu bitten. 

*** 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/07001-07500/18-07352.pdf
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Tagesordnungspunkt 6: 

Kinder sollen atmen 

Antrag der Fraktion der AfD - Drs. 18/7355 

erste Beratung: 83. Plenarsitzung am 15.09.2020 

KultA 

 

Dieser Punkt wurde auf Wunsch der AfD-Fraktion 

von der Tagesordnung abgesetzt. 

*** 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/07001-07500/18-07355.pdf
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Tagesordnungspunkt 7: 

Digitalpakt Tagesbildungsstätten 

Antrag der Fraktion der FDP - Drs. 18/7394 

direkt überwiesen am 10.09.2020 

KultA 

 

Verfahrensfragen 

Der Ausschuss kam überein, die Landesregie-

rung um eine Unterrichtung zu dem Thema in der 

Sitzung am 30. Oktober 2020 zu bitten. 

*** 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/07001-07500/18-07394.pdf



